
D ie Wahl der eigenen 
vier Wände sind ein 

Grundrecht und Symbol 
für Selbstständigkeit. Doch 
für viele Menschen mit  
Behinderung bleibt der 
Traum vom selbstbestimm-
ten Wohnen in Berlin ein 
schwer erreichbares Ziel. 
Nicht nur barrierefreier 
Wohnraum ist knapp, teuer 
und oft schwer zu finden.  

Eine der größten Hürden ist 
der Mangel an barrierefreien 
Wohnungen. Laut Berichten 
sind weniger als zwei Prozent 
aller Wohnungen in Berlin voll-

ständig barrierefrei. Das steht 
im massiven Gegensatz zur 
wachsenden Zahl von Men-
schen, die darauf angewiesen 
sind – sei es durch Behinde-
rungen, Alter oder chronische 
Erkrankungen.  Hinzu kommt 
die finanzielle Belastung. Bar-
rierefreier Wohnraum ist oft 
teurer, und Menschen mit Be-
hinderung haben oft ein gerin-
geres Einkommen. Viele sind 
auf staatliche Unterstützung 
angewiesen, doch die Mie-
tobergrenzen von Sozialleis-
tungen wie dem Bürgergeld 
decken häufig nicht die  
höheren Kosten.  

Ein weiteres Problem ist 
die schlechte Anpassbarkeit 

vieler bestehender Gebäude. 
Altbauten dominieren das  
Berliner Stadtbild, doch viele 
sind weder mit Fahrstühlen 
noch mit ausreichend breiten 
Türen ausgestattet. Der Um-
bau ist teuer und kompliziert.

Es gibt jedoch auch Förder-
programme wie das Angebot 
der Investitionsbank Berlin  
„Altersgerecht Wohnen“ oder 
Förderprogramm der Investiti-
onsbank des Landes Branden-
burgs für Behindertengerechte 
Anpassung und Barrierefrei-
heit. So sollen Vermieter er-
mutigt werden, Wohnungen 
barrierefrei anzupassen. Doch 
das reicht nicht aus. Was Berlin 
braucht, ist ein verbindlicheres 

Konzept für inklusiven Woh-
nungsbau. Neue Bauvorhaben 
sollten konsequent barriere-
frei gestaltet werden, und be-
stehende Gebäude müssen 
durch Förderungen moderni-
siert werden.  

Selbstbestimmtes Wohnen 
darf kein Luxus sein, sondern 
muss ein Grundrecht für alle 
bleiben. Die Politik, die Woh-
nungswirtschaft und die Ge-
sellschaft sind gefragt, dieses 
Ziel zu verwirklichen. Das muss 
auch ein großes Thema für 
den derzeitigen Berliner Senat 
sowie die künftige neue Bun-
desregieriung sein. Fehlende 
barrierefreie Wohnungen gibt 
es deutschlandweit.
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Das meinen wir!

Pro 
Plastikstrohhalme

Von Jasper Dombrowski

5. Mai - Demo 
auch dieses Jahr

Größeres Bündnis 
formiert sich

Von Dominik Peter

M it dem EU-weiten Ver-
bot von Einwegplastik, 

zu dem auch Plastikstroh-
halme gehören, setzt die EU 
ein Zeichen für den Umwelt-
schutz.  

Doch hinter der guten Ab-
sicht steckt ein ernstes Prob-
lem: Die Regelung trifft aus-
gerechnet jene Menschen, 
die ohnehin oft übersehen 
werden – Menschen mit Be-
hinderung. Für viele sind Plas-
tikstrohhalme eine Frage von 
Würde und Selbstständigkeit. 
Sie sind keine entbehrlichen 
Luxusprodukte, sondern not-
wendige Hilfsmittel im Alltag. 
Plastikstrohhalme sind flexi-
bel, hygienisch, günstig und 
bieten eine ideale Möglich- 
keit, Flüssigkeiten aufzuneh-
men. 

Die Alternativen, wie Papier, 
weichen schnell durch. Metall 
oder Glas sind unflexibel und 
bergen Verletzungsgefahren. 
Wiederverwendbare Varianten 
sind meist unpraktisch, wie in 
Krankenhäusern oder unter-
wegs.

Ein umfassender Umwelt-
schutz darf nicht auf Kosten 
von Inklusion und Barriere-
freiheit gehen. Dieses Verbot 
zeigt, wie schnell die Bedürf-
nisse von Menschen mit Be-
hinderung übersehen werden. 
Ja, der Schutz der Umwelt ist 
wichtig. Aber es darf nicht auf 
Kosten von Menschen gesche-
hen, die keine große Lobby 
haben. Denn Nachhaltigkeit 
bedeutet auch, soziale Verant-
wortung für alle zu überneh-
men.  

Was nötig ist, sind  
Regelungen, die sowohl 
ökologische als auch sozia-
le Aspekte berücksichtigen. 
Es braucht Ausnahmen für 
notwendige Hilfsmittel wie  
Plastikstrohhalme und mehr 
Forschung an barrierefreien 
und nachhaltigen Alternati-
ven.

I n diesem Jahr wird es an-
lässlich des Europäischen 

Protesttags zur Gleichstellung 
von Menschen mit Behinde-
rung am 5. Mai wieder eine 
Demonstration geben. Diese 
wurde bereits polizeilich ange-
meldet. Die beantragte Route 
führt vom Brandenburger Tor 
bis zum Roten Rathaus.

Das Vorbereitungsbündnis 
wird in diesem Jahr von fol-
genden Vereinen getragen: 
dem Berliner Behindertenver-
band, dem Bundesverband 
Selbsthilfe Körperbehinderter 
(BSK), dem Sozialverband in 
Deutschland (SoVD), dem Sozi-
alverband VdK, der Lebenshilfe, 
der Fürst Donnersmarck-Stif-
tung und dem Paritätischen 
Wohlfahrtsverband LV Berlin. 

Weitere Vereine müssen 
noch klären, ob sie dieses Jahr 
mit dabei sein werden. Das 
Motto der Aktion Mensch für 
dieses Jahr lautet: Inklusion ist 
Teil der Lösung!

Im Rahmen des Protests soll 
gegen Diskriminierung, sozia-
le Spaltung und Ausgrenzung 
demonstriert werden und sich 
für Solidarität und Teilhabe 
eingesetzt werden.

Selbstbestimmt Wohnen 
in Berlin

Cooperative Mensch
Mittendrin

Seit über 60 Jahren engagieren wir uns für Menschen mit Behinderungen.  
Als Genossenschaft sind wir Trägerin von Einrichtungen und Diensten,  
die eine umfassende Betreuung und vielseitige Förderung anbieten: 

•  Besondere Wohnformen und Wohngemeinschaften
•  Betreutes Einzelwohnen
•  Intensivfördergruppe für Kinder mit hohem Hilfebedarf
•  Tagesförderstätten

•  Integrations-Kindertagesstätten
•  Kinder- und Jugendambulanzen / Sozialpädiatrische Zentren
•  MZEB Berlin-Süd
•  Beratungsstelle für Unterstützte Kommunikation
•  Bürgertreff „Gemeinsam im Kiez leben“

•  Neue Kollegen (m/w/d) gesucht!

Weitere Auskünfte geben wir Ihnen gern in einem persönlichen Gespräch. 

Mittendrin – im Mittelpunkt der Mensch

Spendenkonto: 
IBAN DE38 1002 0500 0003 3414 14 
BIC BFSWDE33BER 
   

Cooperative Mensch eG 
Kurfürstenstraße 75, 10787 Berlin  
Telefon (030) 225 00 - 0
post@co-mensch.de 
www.cooperative-mensch.de

gegründet als Spastikerhilfe Berlin eG
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Berliner Verwaltung
So viele Beschäftigte
sind schwerbehindert
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2025
 Diese Veränderungen 

stehen bevor 
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Stephanie Aeffner
Betroffenheit bei 
der Behindertenbewegung
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So realistisch ist es

Von Jasper Dombrowski

2024 nahmen viele Personen 
an dem Protesttag teil.
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I n der letzten Ausgabe 
wurde berichtet, dass in 

der Berliner Verwaltung ins-
gesamt 21,7 Prozent der Mit-
arbeitenden einen Migrati-
onshintergrund haben. Da 
hat sich die BBZ-Redaktion 
gefragt, wie hoch der An-
teil von Menschen mit einer 
Schwerbehinderung ist.

Nach Angaben der Senats-
verwaltung für Finanzen wa-
ren im Dezember 2022 von 
den 132.400 Beschäftigten 
im  Landesdienst Berlin 8.937 
Personen als schwerbehindert 
anerkannt oder diesen gleich-
gestellt. Somit ist jeder fünf-
zehnte Beschäftigte schwerbe-
hindert.

Von den 8.937 Beschäftig-
ten mit einer Schwerbehin-
derung sind insgesamt 69,5  
Prozent in der Hauptverwal-
tung und 30,5 Prozent in den 
Bezirksverwaltungen beschäf-
tigt.

Der Anteil der Beschäftigten 
mit Schwerbehinderung an 
allen Beschäftigten in den Be-
zirksverwaltungen, ist mit 10,3 
Prozent fast doppelt so hoch, 
wie in der Hauptverwaltung. 
Von einer Schwerbehinderung 
wird bei einem Grad der Be-

hinderung von 50 oder höher 
gesprochen. Ein Viertel der 
Beschäftigten mit Schwerbe-
hinderung befindet sich in der 
Altersgruppe der unter 50-jäh-
rigen, drei Viertel sind 50 Jahre 
alt oder älter. Diese Verteilung 
unterscheidet sich von der Al-

tersverteilung aller Beschäftig-
ten im Berliner Landesdienst.

Auf Anfrage teilte eine 
Sprecherin der Senatsverwal-
tung für Finanzen mit: „Die Sta-
tistikstelle Personal veröffent-
licht jährlich die Berichte: zum 
Personalbestand und zu Be-

schäftigten mit Schwerbehin-
derung im Landesdienst Berlin 
auf Berlin.de. Allerdings liegen 
Daten zu einer körperlichen 
und/oder kognitiven Behin-
derung nicht vor. Der Bericht 
zu Beschäftigten mit Schwer-
behinderung im Landesdienst 

Berlin aus dem Jahr 2023 wird 
voraussichtlich im November 
2025 erscheinen.“

Die BBZ hat dazu ein ex-
klusives Statement von der 
Landesbeauftragte für Men-
schen mit Behinderungen, 
Christine Braunert-Rümenapf 

bekommen: „Das Land Berlin 
als Arbeitgeber sollte bei der 
Beschäftigung von Menschen 
mit Behinderungen beispiel-
haft zeigen, was möglich ist 
und eine Vorbildfunktion ein-
nehmen. Davon sind wir leider 
immer noch weit entfernt. 

Der Anteil der schwerbehin-
derten Beschäftigten hat seit 
2016 sogar abgenommen und 
insbesondere im Bereich der 
Ausbildung ist er viel zu nied-
rig. Nur 1,3 Prozent der Aus-
zubildenden hatten 2022 eine 
Schwerbehinderung. Auch bei 
Neueinstellungen ist der Anteil 
der Menschen mit Behinde-
rungen viel zu gering. Sollten 
Assistenzleistungen nötig sein, 
müssen diese über den Arbeit-
geber organisiert werden und 
nicht, wie zur Zeit, von den 
Mitarbeitenden selbst. 

Ich wünsche mir, dass der 
Senat sich hier deutlich mehr 
anstrengt und auch die Ziele 
aus dem Koalitionsvertrag ver-
bindlich umsetzt. Dazu gehört 
zum Beispiel auch, ein Prozent 
der landeseigenen Stellen mit 
Personen zu besetzen, die 
über das Budget für Arbeit und 
das Budget für Ausbildung ge-
fördert werden. Ein inklusives 
Berlin braucht selbstverständ-
lich auch eine inklusive Verwal-
tung. “

Jeder fünfzehnte Beschäftigte schwerbehindert
Berliner Verwaltung

an z e i g e

Studiogast
Wolfgang Janßen,

Gründer der Schauspielagentur „Rollenfang“

Thema
Inklusives Schauspiel

Moderation
Dominik Peter und Jasper Dombrowski

3M ist ein monatliches TV-Projekt
des Berliner Behindertenverbands

Gefördert durch Aktion Mensch.

Ausstrahlung

14. Februar

um 19.00 Uhr

auf Alex Berlin

Weitere 
Sendungen 

auf dem BBV-
YouTube-Kanal
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GRUNDPFLEGE FREIZEIT ASSISTENZ HAUSWIRTSCHAFT ARBEITS ASSISTENZ

MEHR INFORMATIONEN ODER  
EINE PERSÖNLICHE BERATUNG UNTER

pflegeengelberlin.de
030 609 805 378

WIR HABEN NOCH PLATZWOHNGEMEINSCHAFT  
IN Berlin- WESTEND!

Wir sind Ihr ambulanter Pflegedienst mit Schwerpunkt auf Persönliche Assistenz.  
Gemeinsam fördern wir Ihre Selbstbestimmung und sorgen dafür, dass Sie 

uneingeschränkt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können.

Aktuell haben wir freie Plätze in einer Wohngemeinschaft 
für  Menschen  mit  Behinderung  in Berlin- Westend. 

Von Jasper Dombrowski
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Helga Herzog

B ehinderte Menschen 
können sich im Land 

Berlin auf vielfältigste Weise 
politisch einbringen - so 
auch in unterschiedlichen 
Arbeitsgruppen des Berliner 
Senats. 

Um an einer Arbeitsgrup-
pe teilnehmen zu können, 
muss eine Person von einer 
Mitgliedsorganisation des 
Landesbehindertenbeirates 
vorschlagen werden. Eine Mit- 
gliedsorganisation ist unter 
anderem der Berliner Behin-
dertenverband (BBV). Der  
Berliner Behindertenverband 
ist gesellschaftspolitisch ak-
tiv, darum organisiert der BBV 
jährlich am 5. Mai eine große 
Protestdemonstration und 
gibt die BBZ heraus. Außer-
dem bietet der BBV ein vielfäl-
tiges Vereinsleben mit Freizeit-,  
Beratungs– und Serviceange-
boten an.

Zahlreiche Personen mit  
Bezug zum Berliner Behinder-
tenverband sind in Arbeits-
gruppen auf ehrenamtlicher 
Basis vertreten und setzen sich 
dort für die Belange behin-
derter Menschen ein. So auch  
Helga Herzog. Das Interview 
mit ihr führte Dominik Peter.

BBZ: Hallo Helga, du bist im 
Vorstand des BBVs, was machst 
du dort genau? Kannst du dich 
den Lesern etwas vorstellen? 

Helga Herzog: Ich bin 63 
Jahre alt, habe zwei erwach-
sene Kinder. Von 2019 bis 2022 
war ich Kassenprüferin des BBV. 
Im Juni 2022 wurde ich zur 
Schatzmeisterin gewählt und 
kümmere mich um die finan-
ziellen Angelegenheiten im 
Berliner Behindertenverband. 
Nach der Wahl zur Schatzmeis-
terin wurde ich bei der AG „Fi-
nanzen“ der Senatsverwaltung 
angemeldet. 

BBZ: Du bist in zwei Arbeits-
gruppen des Berliner Senats: 
„Kultur und gesellschaftlicher 
Zusammenhalt“ sowie „Finan-
zen“. Seit wann bist du in den 
AGs und welche Themen be-
sprecht ihr dort? 

Helga Herzog: Nach der 
Wahl als Schatzmeisterin  
wurde ich von den damali-
gen Vorsitzenden für die AG  
„Finanzen“ der Senatsverwal-
tung angemeldet.

BBZ: Was ist offiziell die  
Aufgabe einer Arbeitsgruppe 
des Senats? 

Helga Herzog: Die Arbeits-
gruppen vertreten die Interes-
sen von Menschen mit Behin-
derungen und soll das Wissen 
über Menschen mit Behinde-
rungen fördern.

BBZ:  Gibt es noch weitere 
Arbeitsgruppen, in denen der 

Berliner Behindertenverband 
involviert ist?

Helga Herzog: Auch in an-
deren Arbeitsgruppen der  
Senatsverwaltung sind BBV- 
Mitglieder vertreten, beispiels-
weise in der AG „Wissenschaft, 
Gesundheit und Pflege“,  
„Inneres und Sport“, „Jus-
tiz und Verbraucherschutz“, 
„Stadtentwicklung, Bauen und 
 Wohnen“ sowie in der AG „Mo-

bilität, Verkehr, Klimaschutz 
und Umwelt“.

BBZ: Gibt es weitere Verei-
ne, die in der Arbeitsgruppe 
vertreten sind? 

Helga Herzog: In der AG  
„Finanzen“ sind Vertreter*in-
nen von SoVD, Netzwerk 
behinderter Frauen, Landes-
vereinigung Selbsthilfe, Deut-
scher Verein der Blinden und  

Sehbehinderten in Studium 
und Beruf e.V.

Für jede Arbeitsgruppe gibt 
es eine Geschäftsordnung. In 
dieser ist festgelegt, wie viele 
Sitzungen im Jahr in der jewei-
ligen Arbeitsgruppe stattfin-
den. Für die AG „Finanzen“ sind 
mindestens zwei Sitzungen 
im Jahr festgelegt. Mitglieder 
dieser Arbeitsgruppe können 
Themen für die Sitzungen vor-
schlagen.

Mitarbeit in Arbeitsgruppen des 
Berliner Senats

Partizipation

Der Berliner Behindertenverband e.V. setzt sich dafür ein, dass behinderte Menschen sich auf den unterschiedlichsten Ebenen einbringen können. Dies ist in der Satzung festgelegt: „Der Verband 
wirkt behinderungsübergreifend als Interessenvertreter von betroffenen Menschen“ (Paragraph 2, Absatz 3). „Der BBV schafft Voraussetzungen zur aktiven Mitarbeit behinderter Menschen und ihrer 
Angehörigen“ (Paragraph 2, Absatz 4).
Sie haben Interesse sich ehrenamtlich zu engagieren? Dann melden sie sich beim BBV. Wir klären dann, wo und wie sie mitwirken können. Dabei spielt die Art ihrer Behinderung für uns keine Rolle. 
Wir freuen uns auf Sie.

Kontaktmöglichkeiten
Adresse: 
Berliner Behindertenverband e.V., Jägerstraße 63 d, 10117 Berlin

Erreichbarkeit der Geschäftsstelle:
Tel.: 030 / 204 38 47 und E-Mail: info@bbv-ev.de

Telefonische Sprechzeiten:
Montag bis Freitag 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Dieser Artikel ist durch den Berliner Partizipationsfond gefördert.

Sie möchten sich auch einbringen?

Gefördert durch die
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A nlässlich der aktuell 
in verschiedenen Ber-

liner Bezirken laufenden De-
batte über den Neubau von 
Förderschulen mahnt das 
Deutsche Institut für Men-
schenrechte, die Vorgaben 
der UN-Behindertenrechts-
konvention (UN-BRK) sowie 
des Berliner Landesgleich-
berechtigungsgesetzes und 
des Berliner Koalitionsver-
trages einzuhalten.

„Wenn etwa in Neukölln, 
Marzahn und Steglitz-Zehlen-
dorf neue Förderschulen, also 
Schulen, die nur Schüler*innen 
mit Behinderungen besuchen, 
gebaut werden sollen, wird 
nicht nur das Recht dieser Kin-
der auf inklusive Bildung und 
gemeinsames Lernen, wie es 
die UN-Behindertenrechtskon-
vention vorgibt, missachtet. 
Auch würde die Vorgabe des 
Berliner Landesgleichberech-
tigungsgesetzes ignoriert, 
wonach gewährleistet wer-
den muss, dass Kinder und Ju-
gendliche mit Behinderungen 
gleichberechtigt mit anderen 
Kindern und Jugendlichen alle 
Rechte, insbesondere auch 
das Recht auf Bildung genie-
ßen können. Das im Berliner 
Koalitionsvertrag enthaltene 
Bekenntnis zur UN-Behinder- tenrechtskonvention und das Versprechen, die Inklusion an den Berliner Schulen zu un-

terstützen und qualitativ wei-
terzuentwickeln, wird durch 
die Errichtung neuer Förder-
schulen zu reiner Rhetorik“, 
konstatiert Catharina Hübner, 
wissenschaftliche Mitarbei-
terin der Monitoring-Stelle 
UN-Behindertenrechtskonven-
tion am Deutschen Institut für 
Menschenrechte und Leiterin 
des Projekts „Monitoring-Stelle 
Berlin“.

Entwicklung im Land Berlin 
geht in die falsche Richtung

Der Ausbau des Förder-
schulwesens wird seitens des 
Berliner Senats und der Bezirke 
vor allem durch das „Eltern-
wahlrecht“, gerechtfertigt. So 
lange, wie Erziehungsberech-
tigte die Förderschule als Be-
schulungsort wählen, sollen 
Sonderstrukturen vorgehalten 
werden. „Damit wird eine zent-
rale Steuerungsleistung für das 
Gelingen der schulischen In-
klusion in die Hände von Erzie-
hungsberechtigten gegeben. 
Dies läuft Artikel 24 UN-BRK 
zuwider, da die Aufrechterhal-
tung von Sonderstrukturen 
nicht durch das Elternwahl-
recht begründet werden kann“, 
betont Hübner. 

Die in der Konsequenz eta-
blierte kostenintensive Dop-
pelstruktur aus Förderschulen 
plus Gemeinsamer Unterricht 
führt zu einem Mangel an 
sonderpädagogischen Lehr-
kräften für inklusive Bildungs-
angebote, da die Mehrheit des 
pädagogischen Personals in 
Sondereinrichtungen gebun-
den bleibt. Die vergleichsweise 
gut ausgestatteten Sonderein-
richtungen mit einer geringen 
Klassenfrequenz stellen sich 
für Eltern folglich als die bes-
sere Alternative für ihr Kind dar.

Durch die Errichtung von 
Förderzentren wird der Aufbau 
eines inklusiven Bildungssys-
tems also weiter verzögert 
oder gar verhindert. Die er-
forderliche Verlagerung von 
Fachwissen und (finanziellen) 
Mitteln in das Regelschulsys-
tem wird erschwert, das Son-
derschulwesen gestärkt und 
die Segregation von Schü-
ler*innen mit Behinderungen 
zementiert.

„Um Eltern und Schüler*in-
nen mit Behinderungen eine 
zufriedenstellende Option an 
einer Regelschule anzubie-
ten und die gleichberechtig-
te gesellschaftliche Teilhabe 
dieser Schüler*innen zu ver-
wirklichen, braucht es den 
politischen Willen zum Auf-
bau eines flächendeckenden 
wohnortnahen Angebots 
hochwertiger inklusiver Regel-
schulen und die damit verbun-
dene verbesserte finanzielle 
und personelle Ausstattung 
für die schulische Inklusion“, so 
Hübner.

Transformation kann 
gelingen – andere 
Bundesländer zum 

Vorbild nehmen

Bundesländern wie Bremen, 
Hamburg und Schleswig-Hol-
stein ist es gelungen, die Son-
derbeschulung zugunsten der 
schulischen Inklusion effektiv 
zu reduzieren. Hierfür waren 
strukturelle Veränderungen 
nötig, wie etwa dass sich För-
derschulen langfristig zu För-
derzentren „ohne Schüler*in-
nen“ entwickeln. Sie dienen 
dann ausschließlich der Un-
terstützung des gemeinsamen 
Unterrichts. 

Der segregierte Lernort wird 
auf diese Weise langfristig auf-
gelöst. Die Lehrkräfte an den 

ehemaligen Förderschulen 
werden mit dieser Maßnah-
me Teil des Lehrerkollegiums 
an den allgemeinen Schulen. 
„Berlin sollte durch ähnliche 
Strukturen die Integration von 
Sonderpädagogen*innen und 
multiprofessionellen Teams, 
bestehend aus Schulge-
sundheitsfachkräften, Thera-
peut*innen, Sozialarbeiter*in-
nen, Schulassistent*innen und 
anderen Professionen, in den 
Regelschulbetrieb stärken, an-
statt Schüler*innen in separa-
ten Einrichtungen zu betreuen 
und diese auszubauen“, fordert 
Hübner.

Zudem sollte auch für 
das Land Berlin ein Inklusi-
onskonzept verabschiedet 
werden, das die qualitativen 
Aspekte des schulischen In-
klusionsprozesses stärker in 
den Fokus rückt. Als Hand-
lungsfelder wären unter  
anderem die Schaffung ausrei-
chender Planstellen für Lehr-
kräfte angemessene Aus- und 
Fortbildungsprogramme, die 
wirksame Verankerung von 
multiprofessionellen Teams 
und eine systematische Ko-
operation mit allen Leistungs- 
und Kostenträgern festzule-
gen.

Das Konzept sollte einen 
konkreten Zeitrahmen enthal-
ten, personelle und finanzielle 
Ressourcen zuweisen sowie 
Verantwortlichkeiten für die 
Umsetzung und Überwa-
chung benennen. Die aktive 
Mitwirkung von Schüler*in-
nen mit Behinderungen, ihren 
Familien und sie repräsentie-
renden Organisationen bei 
der Erarbeitung eines solchen 
Konzepts ist nach den Vorga-
ben der UN-BRK erfoderlich.

Persepektive 
auf Teilhabe

Die im Land Berlin ange-
strebte Aufrechterhaltung der 
Förderschulen geht zu Lasten 
der Schüler*innen mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf. 
Bildungswissenschaftl iche 
Studien belegen, dass die Be-
schulung in Förderschulen 
erhebliche Nachteile für die 
Schüler*innen bedeutet, da sie 
nur den Beginn von lebenslan-
gen Exklusionsketten markiert. 
Schüler*innen verbleiben auch 
nach der Schulzeit häufig in 
Sondersystemen wie Werkstät-
ten für Menschen mit Behin-
derungen beziehungsweise 
sind auf staatliche Unterstüt-
zungsleistungen angewiesen.

„Dies steht im Gegensatz 
zum Inklusionsprinzip der 
UN-Behindertenrechtskon-
vention. Durch den Abbau 
der Sondersysteme im schu-
lischen Bereich zugunsten in-
klusiver Lösungen könnte der 
skizzierte Verlauf verhindert 
und Schüler*innen mit Be-
hinderungen die Persepekti-
ve auf eine gleichberechtigte 
gesellschaftliche Teilhabe er-
möglicht werden“, so Hübner 
mit Blick auf die anstehenden 
Entscheidungen in den Ber-
liner Bezirken zum Ausbau des 
Förderschulwesens.
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Wir sind eine Selbsthilfegruppe für junge Menschen 
bis 35 Jahre mit Behinderungen. 

Wir treffen uns auch jeden letzten Freitag 
im Monat von 16 bis 18 Uhr

 in der Jägerstraße 63 d, 10117 Berlin - Mitte. 

Nächste Termine sind am 28. Februar und 28. März 2025.

Zu unseren Treffen sind alle jungen Menschen 
mit jeder Art von Behinderungen willkommen.

Junge Selbsthilfe

Fragen und Anmeldung einfach an:
shg-rad-ab@bbv-ev.de

Rad ab! ist eine Selbsthilfegruppe des Berliner Behindertenverbands.
Eine Mitgliedschaft im BBV e. V. ist nicht notwendig.

sucht neue Teilnehmende!
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Berliner Senat und Bezirke dürfen nicht weiter in 
Sondersysteme investieren

Kritik an Förderschulen
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M it dem Beginn des 
Jahres 2025 sind in 

Deutschland und speziell in 
Berlin zahlreiche Reformen 
und gesetzliche Änderun-
gen in Kraft getreten, die 
das Leben von Menschen 
spürbar verbessern sollen. 
Neben bundesweiten Neue-
rungen hat Berlin auch eige-
ne Initiativen auf den Weg 
gebracht. Ein Überblick.

Erhöhung des Eigenanteils 
für die Wertmarke

im Nahverkehr

Ab Januar 2025 steigt der  
Eigenanteil für die sogenannte 
Wertmarke, die Menschen mit 
Schwerbehindertenausweis 
und bestimmten Merkzeichen 
die kostenlose Nutzung von 
Bus und Bahn ermöglicht, von 
bisher 91 Euro auf 104 Euro. 
Diese Anpassung wurde vom 
Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales festgelegt und ist 
die erste Erhöhung seit Januar 
2021.

Abschluss des 
Berliner Maßnahmenplans 

2020–2025

Der Berliner Maßnah-
menplan zur Umsetzung der 
UN-Behindertenrechtskon-
vention, der von 2020 bis 
2025 läuft, erreicht in diesem 
Jahr seinen Abschluss. Dieser 
Plan umfasst Maßnahmen in 
Bereichen wie Bildung, Arbeit, 
Gesundheit, Wohnen, Kultur, 
Freizeit, Verkehr, Wirtschaft, 
Sport und Wissenschaft, um 
die Inklusion und Teilhabe 
von Menschen mit Behinde-
rungen zu fördern. Die Um- 
setzung der Maßnahmen wur-
de von den jeweiligen Senats-
verwaltungen in Zusammen-
arbeit mit Vertretungen der 

Menschen mit Behinderungen 
begleitet.

Erhöhung des 
gesetzlichen Mindestlohns

Ab dem 1. Januar 2025 
steigt der gesetzliche Min-
destlohn von 12,41 Euro  
auf 12,82 Euro brutto pro 
Stunde. Diese Anpassung  
soll die Einkommens- 
situation von Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern ver-
bessern. 	

Anhebung der 
Minijob-Grenze

Parallel zur Erhöhung des 
Mindestlohns wird die Ver-
dienstgrenze für Minijobs 
von 538 Euro auf 556 Euro 
pro Monat angehoben. Die-
se Erhöhung ermöglicht 
es Minijobbern, trotz des  
höheren Stundenlohns die 
gleiche Stundenzahl zu 
arbeiten, ohne Sozialversi-
cherungsbeiträge zahlen zu  
müssen. 

Steuerliche Entlastungen

Der Grundfreibetrag, also 
der Betrag des Einkommens, 
der steuerfrei bleibt, wird er-
höht. Zudem wird die soge-
nannte „kalte Progression“ 
vollständig ausgeglichen, um 
Steuerzahlerinnen und Steuer-
zahler zu entlasten.

Erhöhung des Kindergeldes

Familien können sich auf 
eine Erhöhung des Kindergel-

des freuen. Die genaue Höhe 
der Anpassung wird von der 
Bundesregierung festgelegt 
und soll die finanzielle Unter-
stützung für Familien verbes-
sern. 

Anpassungen bei der Rente

Die Renten werden zum 1. 
Juli 2025 angepasst. Die genaue 
Höhe der Rentenerhöhung 
wird im Laufe des Jahres be-
kannt gegeben und orientiert 
sich an der Lohnentwicklung. ​ 

              Änderungen 
                bei der 

Kranken- und 
Pflegeversicherung

Die Beiträge zur  
gesetzlichen Kranken- und 
Pflegeversicherung wer-
den angepasst. Das betrifft  
sowohl Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer als auch 
Arbeitgeber. Die genauen  
Beitragssätze werden von  
den zuständigen Stellen fest-
gelegt.

Diese Veränderungen stehen bevor
Neues Jahr - neue Änderungen

an z e i g e

Wir bieten Persönliche Assistenz und 
Betreutes Einzelwohnen in Berlin und 
unterstützen Menschen mit Behinderung, 
ein selbstbestimmtes Leben zu führen.

In ganz Berlin unterwegs.

gemeinnützige GmbH
Soziale Dienste

Der Mensch 
im Mittelpunkt

www.phoenix-soziale-dienste.de

Von Jasper Dombrowski
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D rei diakonische und 
bundesweit tätige 

Verbände haben zentrale 
Forderungen für die Bundes- 
tagswahl 2025 formuliert. Es 
brauche soziale Sicherung, 
mehr bezahlbaren Wohn-
raum, deutliche Erleichte-
rungen für die Gewinnung 
von Arbeitskräften und ei-
nen umfassenden Bürokra-
tieabbau.

 
Anlässlich des bevorste-

henden Auftakts der heißen 
Wahlkampfphase haben sich 
der evangelische Bundesfach-
verband für Teilhabe (BeB), 
der Deutsche Evangelische 
Verband für Altenarbeit und 
Pflege e.V. (DEVAP) und der 
Verband diakonischer Dienst-
geber in Deutschland (VdDD) 
gemeinsam positioniert. Sie 
sehen den kommenden Wahl-
kampf als Chance, die Themen 
Menschlichkeit und gesell-
schaftlichen Zusammenhalt 
wieder ins Zentrum der politi-
schen Agenda zu rücken.

Gemeinsam betonen sie die 
fundamentale Bedeutung von 
Werten wie Menschlichkeit, 
Nächstenliebe und sozialem 
Zusammenhalt, die aus dem 
christlichen Menschenbild 
hervorgehen. Für eine soli-
darische Gesellschaft sei es  

entscheidend, wirtschaftliche 
Stabilität und soziale Sicher-
heit miteinander zu verknüp-
fen. Gemeinsam vertreten 
die Verbände rund 30.000 ge-
meinnützige diakonische Ein-
richtungen mit etwa 600.000 
Mitarbeitenden. Ihre Botschaft: 
Politik muss Verantwortung 
übernehmen, um die gesell-
schaftlichen Herausforderun- 

gen mit nachhaltigen und 
wertebasierten Lösungen zu 
meistern.

 
In Innovation investieren, 

Bürokratie-Checks 
etablieren

So fordern die diakonischen 
Bundesverbände den Quer-
einstieg in die Sozialberufe zu 

 

 

 
erleichtern: Es gelte die Vor-
gaben anzupassen, um die 
Branche für Personen mit 
ähnlichen Qualifikationen zu 
öffnen. Darüber hinaus biete 
die Digitalisierung und Künst-
liche Intelligenz (KI) das Po-
tenzial, den Fachkräftemangel 
abzumildern. „Dafür braucht 
es Digitalisierungs- und Inno-
vationsbudgets, um die dafür 
notwendigen Entwicklun-
gen voranzutreiben“, so der 
VdDD-Vorstandsvorsitzende 
Dr. Ingo Habenicht. Zudem 
gelte es, die Bereiche Abrech-
nungs-, Dokumentations- und 
Vertragswesen bei Einstu-
fungsprozessen und Antrags-
verfahren sowie das (doppelte) 
Prüfwesen systematisch in je-
dem Sozialgesetzbuch einem 
Bürokratie-Check zu unterzie-
hen. Eine Entbürokratisierung 
könnte auch dazu führen, die 
Versorgung von Pflegebedürf-
tigen stärker an den vor Ort 
vorhandenen Ressourcen und 
dem individuellen Bedarf aus-
zurichten und die starre Ver-
säulung zwischen ambulanter 
und stationärer Behandlung 
aufzubrechen.

 
Wohnraummangel betrifft 

Menschen mit Behinderung 
besonders

Ein weiteres Problem, das 
von der künftigen Bundes- 

regierung angegangen wer-
den  müsse, sei die Bekämpfung 
des Wohnraummangels: Laut  
BeB ist die Zahl der Sozial-
wohnungen mittlerweile auf 
ca. eine Million geschrumpft, 
während ca. 13 Millionen Men-
schen einen Anspruch darauf 
hätten. „Darüber hinaus be-
steht ein erheblicher Mangel 
an barrierefreien Wohnungen“, 
betont BeB-Vorstandsvorsit-
zender Pfarrer Frank Stefan. 
Menschen mit Behinderung 
und psychischer Erkrankung 
seien daher vom Wohnraum-
mangel in mehrfacher Weise 
betroffen. „Die Finanzierung 
des Sozialen Wohnungsbaus 
durch den Bund muss inten-
siviert und Förderprogramme 
eingeführt werden, um gezielt 
Wohnraum für Menschen mit 
Hilfebedarf zu schaffen“, so die 
Forderung.

 
Entlastung für die Pflege

Aus Sicht der drei diako-
nischen Bundesverbände 
sind zudem grundlegende 
Änderungen nötig, um dem 
Personalmangel in der Pflege 
zu begegnen. „Wenn es nicht 
gelingt, die Arbeitsbelastung 
in der Pflege nachhaltig zu 
verringern, werden alle Be-
mühungen zur Attraktivitäts-
steigerung des Pflegeberufs 
und zur Gewinnung von 
Fachpersonal – auch aus dem 
Ausland – erfolglos sein“, so 
Wilfried Wesemann, Vorsit-
zender des DEVAP. Es brauche 

eine gute und ausfinanzierte 
Ausbildung sowie ergänzende 
kreative einrichtungsindividu-
elle Lösungen. „Dazu gehören 
flexible Arbeitszeiten, Dienst-
plansicherheit, eigenverant-
wortliches Handeln sowie eine 
partizipative und gesunde 
Führung.“ Wirksame Sofort-
maßnahmen wären zudem die 
Umsetzung des Pflegekom-
petenzgesetzes sowie die Ver-
einheitlichung der Ausbildung 
von Pflegeassistenzen. „Zudem 
muss das Anerkennungsver-
fahren für ausländisches Per-
sonal vereinfacht werden“, so 
Wesemann.

 

 
Über die drei Verbände

Der Deutsche Evangelische 
Verband für Altenarbeit und 
Pflege (DEVAP) e.V. ist der größ-
te evangelische Fachverband 
auf Bundesebene und vertritt 
über 1.950 stationäre Einrich-
tungen der Altenhilfe, über 
1.400 ambulante gesundheits- 
und sozialpflegerische Diens-
te, mehr als 120 Pflegeschulen 
mit ca. 9.600 Ausbildungsplät-
zen sowie zahlreiche Altenta-
gesstätten und Initiativen

 
Der evangelische Bundes-

fachverband für Teilhabe (BeB)  
ist ein Zusammenschluss von 
rechtlich selbständigen (ge-
meinnützigen) Einrichtungen 
und Diensten der diakoni-
schen Behindertenhilfe und 
Sozialpsychiatrie. Ihm gehö-
ren zurzeit bundesweit 287 
Rechtsträger mit ca. 388 Tei-
leinrichtungen an.

Der Verband diakonischer 
Dienstgeber in Deutschland 
e.V. (VdDD) vertritt als dia-
konischer Bundesverband 
die Interessen von rund 
200 Mitgliedsunternehmen 
und Regionalverbänden mit 
rund 570.000 Beschäftigten. 
Schwerpunkte der Verbands-
arbeit sind die Weiterentwick-
lung des kirchlich-diakoni-
schen Tarif- und Arbeitsrechts, 
Themen aus Personalwirt-
schaft und -management so-
wie die unternehmerische In-
teressenvertretung.
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Soziale Sicherung, mehr Wohnungen und 
weniger Bürokratie

Forderungen zur Bundestagswahl 

Aufruf anlässlich der Neubildung des Landesbeirats 
für Menschen mit Behinderungen nach dem

 Landesgleichberechtigungsgesetz (LGBG § 25) 

Der Berliner Landesbeirat für Menschen mit Behinderungen setzt 
sich für seine 6. Amtsperiode zum September 2025 neu zusam-
men. Bis zum 30. März 2025 können sich Vereine und Verbände, 
zu deren satzungsgemäßen Aufgaben die Unterstützung von Men-
schen mit Behinderungen gehört, bewerben. Die Berufung erfolgt 
zum 10. September 2025; die Amtsperiode dauert fünf Jahre.

Als unabhängiges und ehrenamtliches Gremium vertritt der Lan-
desbeirat die Menschen mit Behinderungen auf Landesebene in 
ihrer Gesamtheit. Er setzt sich für Selbstbestimmung und gleichbe-
rechtigte Teilhabe in allen Lebensbereichen im Sinne der UN-Be-
hindertenrechtskonvention ein. Der Beirat berät und unterstützt die 
oder den Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderungen 
und den Senat in allen Fragen, die die Belange von Menschen mit 
Behinderungen berühren. 

Dem Beirat gehören 15 interessenvertretende Vereine oder Ver-
bände mit Stimmrecht mit je einem Mitglied und jeweils einer 
Vertretung an. Zusätzlich gibt es elf, im Berliner Landesgleich-
berechtigungsgesetz (LGBG) benannte, nicht-stimmberechtigte 
Mitglieder aus Verwaltung, Wirtschaft und weiteren Vereinigungen.

Weitere Informationen finden Sie ab dem 10. Februar 2025 auf der 
Internetseite der Landesbeauftragten (https://www.berlin.de/lb/behi/) 
oder des Landesbeirats (https://www.berlin.de/lb/behi-beirat/) oder Sie 
können diese per E-Mail unter LfB-Beirat@senasgiva.berlin.de anfordern. 
Telefonisch erreichen Sie das Büro unter der Nummer 030 9028-2918.

Landesbeauftragte
für Menschen mit Behinderungen

Lorem ipsum

Wir
freuen unsauf Sie!

Seine rechtliche Grundlage hat der Landesbeirat im (LGBG) in den 
Paragrafen 25 und 26
https://www.berlin.de/sen/soziales/service/berliner-sozialrecht/
kategorie/rechtsvorschriften/lgbg-573403.php

LGBG in Leichter Sprache: 
https://www.berlin.de/sen/soziales/besondere-lebenssituationen/
menschen-mit-behinderung/behindertenpolitik/
landesgleichberechtigungsgesetz
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N ach dem Ende der 
Ampelkoalition im 

Bundestag gibt es am 23. 
Februar 2025 eine vorge-
zogene Bundestagswahl. 
Aus diesem Anlass hat das 
Präsidium des Deutschen 
Blinden- und Sehbehinder-
tenverbands seine Forde-
rungen an die kandidieren-
den Parteien veröffentlicht. 

Der Verband erwartet von 
der künftigen Bundesregie-
rung, dass sie sich uneinge-
schränkt für den Schutz und 
die Garantie der Rechte von 
Menschen mit Behinderungen 
stark macht. Behindertenpo-
litik ist keine soziale Wohltat, 
sondern muss als Menschen-
rechtspolitik verstanden wer-
den und Chancengleichheit 
sicherstellen.

Die Forderungen des DBSV  
im Detail

In einer Zeit, die von glo-
balen und innerstaatlichen 
Herausforderungen geprägt 
ist, erwartet der Deutsche 
Blinden- und Sehbehinder-
tenverband von der künfti-
gen Bundesregierung, dass 
sie sich uneingeschränkt für 
den Schutz und die Garantie 
der Rechte von Menschen mit 
Behinderungen stark macht. 
Behindertenpolitik ist keine 
soziale Wohltat, sondern muss 
als Menschenrechtspolitik ver-
standen werden und Chancen- 
gleichheit sicherstellen.

Der DBSV ist überzeugt, dass 
die Antwort auf die Herausfor-
derungen unserer Zeit nur lau-
ten kann: „Barrierefreiheit und 
Inklusion jetzt!“ Folgende Auf-
gaben müssen dringend aktiv 
angegangen werden:

Barrierefreiheit muss zum 
Standard werden

Barrierefreiheit ist zentral, 
um selbstbestimmt und mög-
lichst eigenständig leben und 
chancengleich teilhaben zu 
können. Barrierefreiheit ge-
winnt mit Blick auf die wach-
sende Zahl älterer und damit 
beeinträchtigter Menschen 
bei gleichzeitigem Fachkräfte-
mangel zusätzlich an Bedeu-
tung. Barrierefreiheit ist nicht 
die nächste lästige Pflicht, die 
der Wirtschaft auferlegt wird, 
sondern Notwendigkeit und 
Chance für unser Land.

Deshalb muss Barrierefrei-
heit in allen Lebensbereichen 
endlich zum Standard werden 
– vom digitalen Raum über 
das Wohnen einschließlich der 
Haushaltsgerätetechnik bis 
zum Katastrophenschutz.

Schutz vor 
Diskriminierung stärken

Benachteiligungen von 
Menschen mit Behinderungen 
sind Realität und die Möglich-
keiten, sich dagegen zu weh-
ren, sind unzureichend.

Das Allgemeine Gleichbe-
handlungsgesetz (AGG) muss 
endlich reformiert werden. Die 

Missachtung der Pflicht zur 
Barrierefreiheit und die Ver- 
sagung angemessener Vor-
kehrungen zur Überwindung 
von Barrieren im Einzelfall sind 
als Diskriminierungstatbestän-
de anzuerkennen. Bisher zu-
lässige Rechtfertigungsgründe 
für eine ungleiche Behand-
lung sind einzuschränken. Die 
Rechte aus dem AGG müssen 
verbandsklagefähig werden.

Diskriminierungsfreie 
Gesundheitsversorgung 

gewährleisten

Noch immer haben Men-
schen mit Behinderungen kei-
nen gleichwertigen Zugang 
zu allgemeinen und speziell 
wegen ihrer Behinderung er-
forderlichen Gesundheitsleis-
tungen. Der Aktionsplan für 
ein diverses, inklusives und 
barrierefreies Gesundheitswe-
sen, der in der 20. Legislaturpe-
riode aufgestellt wurde, muss 
umgesetzt und partizipativ 
weiterentwickelt werden.

Eine qualitätsgesicherte, 
flächendeckende und bedarfs-
gerechte augenärztliche Ver-
sorgung muss sichergestellt 
werden, auch für Menschen 
im ländlichen Raum und für 
Menschen, die in Pflegeein-
richtungen leben. Für ausrei-
chend Fachkräfte im augen-
medizinischen Bereich ist zu 
sorgen. Augenerkrankungen 
treten vor allem im hohen 
Alter auf. Durch die demogra-
phische Entwicklung steigt 
die Zahl von Erblindungen 
und Sehbeeinträchtigungen 
überproportional. In der Au-
genheilkunde muss die For-
schung deutlich intensiviert 
werden, um Sehverlust mithil-
fe besserer Präventions-, Diag-
nose- und Therapieverfahren 
möglichst zu vermeiden. Dafür 
ist ein Deutsches Zentrum für 

Gesundheitsforschung für die 
Augenheilkunde zu gründen 
und finanziell angemessen 
auszustatten.

Der umfassende und bar-
rierefreie Zugang zur elekt-
ronischen Patientenakte und 
den darauf gespeicherten In-
formationen, zu allen elektro-
nischen Anwendungen – wie 
dem E-Rezept – und zu durch 
die gesetzlichen oder privaten 
Krankenkassen finanzierten 
digitalen Gesundheitsanwen-
dungen und -leistungen muss 
gewährleistet sein.

Alle Leistungserbringer, wie 
Ärzte, Kliniken, Therapeuten, 
Apotheken, müssen verpflich-
tet werden, ihre digitalen Infor-
mationen und Dienstleistun-
gen ausschließlich barrierefrei 
anzubieten.

Rehabilitation stärken

Rehabilitation ist ein we-
sentlicher Schlüssel zu Selbst-
bestimmung und Teilhabe. Sie 
erleichtert den Umgang mit ei-
nem Sehverlust und reduziert 
negative Folgen, wie Abhän-
gigkeit von fremder Hilfe, das 
vorzeitige Ausscheiden aus 
dem Erwerbsleben, Pflegebe-
dürftigkeit und das Entwickeln 
weiterer Gesundheitsproble-
me. Für Menschen mit fort-
schreitendem oder plötzlich 
eingetretenem Sehverlust gibt 
es bislang keine ausreichende 
rehabilitative Versorgung. Eine 
medizinische Rehabilitation 
bei Sehverlust einschließlich 
umfassender Beratung ist zu 
etablieren. Das schließt die För-
derung von Pilotprojekten zur 
konkreten Ausgestaltung der 
angestrebten Rehabilitations-
leistungen ein.

Die Ausbildung von Rehabi-
litationsfachkräften für blinde 
und sehbehinderte Menschen 
muss – ähnlich wie im Falle der 

Pflege und Gesundheitsberu-
fe – aus öffentlichen Mitteln 
finanziert werden, um dem 
Fachkräftemangel in diesem 
Bereich abzuhelfen.

Teilhabe am 
Arbeitsleben verbessern

Blinde und sehbehinderte 
Menschen werden gebraucht, 
um unserem Fachkräfteman-
gel zu begegnen. Blinde und 
sehbehinderte Menschen 
arbeiten vor allem an PC- 
Arbeitsplätzen. Durch recht-
liche Vorgaben muss erreicht 
werden, dass beruflich ge-
nutzte Software und digitale 
Anwendungen barrierefrei 
sein müssen. Nur so können  
sie von blinden und sehbe-
hinderten Menschen genutzt 
werden.

Die überregionalen spezi-
alisierten Kompetenzzentren 
der beruflichen Rehabilitation 
für blinde und sehbehinderte 
Menschen (Berufsbildungs- 
und -förderungswerke etc.) 
bündeln das Know-how für 
die relativ kleine Gruppe der 
blinden und sehbehinderten 
Erwerbstätigen, damit sie die 
spezifische Unterstützung 
erhalten, um ihr Potential im 
Arbeitsleben entfalten zu kön-
nen. Diese Einrichtungen müs-
sen als Teil der notwendigen 
Infrastruktur anerkannt und 
dementsprechend auch un-
abhängig von konkreten Fall-
zahlen finanziell abgesichert 
werden.

Bei der Novellierung der 
gesetzlichen Regelungen für 
die Ausbildung von Masseu-
ren und Physiotherapeuten ist 
sicherzustellen, dass der Zu-
gang für blinde und sehbehin-
derte Menschen im bisherigen 
Umfang erhalten bleibt. Eine 
Vollakademisierung lehnt der 
DBSV strikt ab.

Die Leistungen zur Teilha-
be am Arbeitsleben und die 
begleitenden Hilfen im Ar-
beitsleben müssen modernen 
Anforderungen besser gerecht 
werden. Das erfordert insbe-
sondere eine zügigere und 
unbürokratischere Bewilligung 
benötigter Unterstützungs-
leistungen, wie Hilfsmittelaus-
stattungen oder Assistenzen. 
Insbesondere wird die behörd-
liche Praxis bei der Bewilligung 
von Arbeitsassistenz den Er-
fordernissen blinder und seh-
behinderter Menschen nicht 
mehr gerecht. Der Bund muss 
deshalb von seiner Berechti-
gung Gebrauch machen, per 
Erlass einer Rechtsverordnung 
die Arbeitsassistenz zeitgemäß 
auszugestalten.

Selbstbestimmte Teilhabe 
braucht echte 

Nachteilsausgleiche

Der Europäische Behin-
dertenausweis muss zü-
gig eingeführt werden. Alle 
Teilhabeleistungen müssen 
ohne Anrechnung von Ein- 
kommen und Vermögen 
erbracht werden. Entge-
genstehende Regelungen, 
insbesondere bei der Einglie-
derungshilfe und Blindenhilfe, 
sind aufzuheben.

Sofern die Zusammen-
führung der Leistungen der 
Eingliederungshilfe für junge 
Menschen im SGB VIII erfolgt, 
muss die Reform zwingend 
dazu führen, die Teilhabe-
möglichkeiten aller jungen 
Menschen mit Behinderungen 
und ihrer Familien substanziell 
zu verbessern. Dafür sind ent-
sprechende finanzielle Mittel 
bereitzustellen. Keinesfalls 
darf es im Zuge der Reform 
zu Zugangseinschränkungen, 
Leistungseinschränkungen, 
Qualitätsminderungen oder 

höheren Kostenbeteiligungen 
als bisher kommen. Erziehe-
rische Hilfen und behinde-
rungsbedingt notwendige 
Teilhabeleistungen dürfen nur 
bei Bedarf miteinander gekop-
pelt werden.

Probleme bei der Umset-
zung des Bundesteilhabege-
setzes sind zu beheben. Da-
bei dürfen die erforderlichen 
Leistungen an behinderte 
Menschen zur Gewährleistung 
ihres Rechts auf volle, wirk-
same und gleichberechtigte 
Teilhabe nicht in Frage gestellt 
werden. Vielmehr muss der 
Zugang zu Leistungen durch 
den Abbau bürokratischer 
Hürden erleichtert werden. Es 
ist gesetzlich abzusichern, dass 
die bundesgesetzlichen Rege-
lungen so angewendet wer-
den müssen, dass einheitliche 
Lebensverhältnisse in ganz 
Deutschland gewährleistet 
werden.

Zugang zu 
Kultur verbessern

Blinde und sehbehinderte 
Menschen müssen inklusiv an 
kulturellen Angeboten partizi-
pieren können. Bei der Filmför-
derung ist sicherzustellen, dass 
barrierefrei produzierte Film-
fassungen mit Audiodeskrip-
tion auf allen Ebenen der Ver-
wertung für Endverbraucher 
zur Verfügung stehen müssen.
Kulturförderungen des Bun-
des, wie für Museen, müssen 
an Teilhabemöglichkeiten für 
alle Menschen geknüpft wer-
den, auch im digitalen Raum.

Die Teilhabeempfehlungen 
für eine inklusive Kultur, die im 
Dezember 2024 vom Bundes-
behindertenbeauftragten und 
dem Deutschen Kulturrat an 
die Bundesregierung und das 
Parlament übergeben wurden, 
müssen umgesetzt werden.

BBZ Februar 2025 7Zeitgeschehen

Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband
veröffentlicht Forderungen

Bundestagswahl 2025
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D ie Erholungsphase  
nach dem massi-

ven Rückschlag durch die  
Corona-Pandemie währte 
nur kurz: Die Arbeitsmarkt-
situation für Menschen mit 
Behinderung hat sich erneut 
verschlechtert. Sowohl die 
Arbeitslosenzahlen als auch 
die Arbeitslosenquote sind 
im vergangenen Jahr gestie-
gen. 

Besonders drastisch ist es, 
dass immer mehr Unterneh-
men ihrer gesetzlichen Pflicht, 
Menschen mit Behinderung 
zu beschäftigen, nicht nach 
kommen. Der Anteil der Be-
triebe, die die vorgegebene 
Fünf-Prozentquote vollständig 
erfüllen, ist auf einen Tiefstwert 
gesunken. Das diesjährige In-
klusionsbarometer Arbeit der 
Aktion Mensch und des Han-
delsblatt Research Institutes 
macht einmal mehr deutlich: 
Die Inklusion auf dem Arbeits-
markt macht – auch 15 Jahre 
nach Inkrafttreten der UN-Be-
hindertenrechtskonvention, 
die das Recht auf gleichbe-
rechtigte Teilhabe verankert – 
keine Fortschritte.

Arbeitnehmer*innen mit 
Behinderung werden von 
Wirtschaftskrise eingeholt

Die negative Prognose ist 
eingetreten: Der konjunkturel-
le Abschwung wirkt sich sig-
nifikant auf den Arbeitsmarkt 
aus, nicht zuletzt auch auf die 
Arbeitsmarktsituation von 
Menschen mit Behinderung. 
So zog die Arbeitslosenquote 
im vergangenen Jahr an und 
liegt bei nunmehr elf Prozent. 
Auch die Anzahl der Arbeits-
losen mit Behinderung hat 
sich erhöht – auf einen Jahres-
durchschnitt von 165.725. Ver-
glichen mit 2022 beschreibt 
dies zwar nur eine Steigerung 
von etwas mehr als einem Pro-
zent, der Negativtrend setzte 
sich jedoch im Jahr 2024 fort: 
Im Oktober 2024 liegt die Zahl 
der Arbeitslosen mit Behinde-
rung bei 177.280, im Vergleich 
zum gleichen Zeitpunkt im 
Jahr 2023 markiert dies einen 
Anstieg um sieben Prozent. 
„Zwar spüren alle Arbeitneh-
mer*innen in Deutschland die 
Folgen der Wirtschaftskrise 
– für Menschen mit Behinde-
rung gehen sie aber mit ei-
nem deutlichen Rückschritt in 
Sachen Chancengerechtigkeit 
einher“, warnt Christina Marx, 
Sprecherin der Aktion Mensch.

Einstellungswiderstand 
verstärkt sich und

Beschäftigungsquote 
sinkt weiter

Unternehmen mit 20 Mit-
arbeiter*innen und mehr sind 
gesetzlich dazu aufgefordert, 
mindestens fünf Prozent ihrer 
Arbeitsplätze an Menschen 
mit Behinderung zu vergeben. 
Das sind derzeit rund 179.000 
Unternehmen, Tendenz im 
Vergleich zu den Vorjahren 
steigend. Tatsächlich ist die 
Anzahl an Arbeitsplätzen für 

Arbeitnehmer*innen mit Be-
hinderung also gestiegen. 
Die gesamtwirtschaftliche 
Beschäftigungsquote ist den-
noch auf 4,4 Prozent gesun-
ken. Weniger als 39 Prozent der 
verpflichteten Unternehmen 
erfüllen die Fünf-Prozentquo-
te vollständig – der niedrigste 
Wert seit Erscheinen des ersten 
Inklusionsbarometers. Keiner-
lei Menschen mit Behinderung 
beschäftigt dagegen noch im-
mer mehr als jedes vierte Un-
ternehmen. Insbesondere die 
Privatwirtschaft liegt mit einer 
Einstellungsquote von vier 
Prozent weit unter dem Soll.

Christina Marx hat da-
für kein Verständnis: „Eine 
schlechte Konjunktur greift 
als Erklärung nicht weit genug 

– schließlich klagt die Wirt-
schaft zunehmend über den 
Fachkräfte- wie auch den Ar-
beitskräftemangel allgemein. 
Unternehmen besetzen die 
Arbeitsplätze aber nicht mit 
den vielen gut qualifizierten 
Arbeitnehmer*innen mit Be-
hinderung.“

Politik nimmt Unternehmen 
stärker in die Pflicht

Wer trotz Beschäftigungs-
pflicht keine oder zu wenige 
Menschen mit Behinderung 
einstellt, muss die sogenann-
te Ausgleichsabgabe zahlen. 
Mit dem Gesetz zur Förderung 
eines inklusiven Arbeitsmarkts 
wurde diese zum 1. Januar 
2024 nun deutlich erhöht. „Wir 

erhoffen uns von der schärfe-
ren Sanktionierung, dass sie 
sich positiv auf die Beschäfti-
gungszahl von Menschen mit 
Behinderung auswirkt“, kom-
mentiert die Sprecherin der 
Sozialorganisation. „Ein Nich-
terfüllen der Beschäftigungs-
pflicht ist kein Kavaliersdelikt 
– denn es geht um nichts Ge-
ringeres als das Recht auf Teil-
habe am Arbeitsmarkt. Chan-
cengleichheit muss losgelöst 
von konjunkturellen Entwick-
lungen Bestand haben.“

Über das 
Inklusionsbarometer Arbeit

Seit 2013 erstellt das Han-
delsblatt Research Institute in 
Kooperation mit der Aktion 

Mensch jährlich das Inklusions-
barometer Arbeit. Basierend 
auf den jüngsten statistischen 
Daten der Bundesagentur für 
Arbeit und der Integrations-
ämter werden zehn Teilindi-
katoren ausgewertet. Diese 
geben Auskunft über den ak-
tuellen Grad der Inklusion von 
Menschen mit Schwerbehin-
derung in den ersten Arbeits-
markt. Ziel ist es, Ansatzpunkte 
zu identifizieren, mit deren 
Hilfe Inklusion vorangetrieben 
werden kann.

Über die 
UN-Behinderten-
rechtskonvention

Am 26. März 2009 trat die 
UN-Behindertenrechtskonven-

tion in Deutschland in Kraft. Ihr 
Ziel ist die gleichberechtigte 
Teilhabe von Menschen mit 
Behinderung – auch auf dem 
Arbeitsmarkt. 

Doch die Realität ist statt-
dessen geprägt von einer 
strukturellen Diskriminierung 
von Menschen mit Behinde-
rung und erheblichen Bar-
rieren im Alltag. Im August 
2023 wurde der Stand der 
Umsetzung der Behinderten-
rechtskonvention hierzulande 
zum zweiten Mal vom UN- 
Fachausschuss für die Rechte 
von Menschen mit Behinde-
rung geprüft. Deutschland 
wurde in den „Abschließenden 
Bemerkungen“ stark für die 
unzureichende Umsetzung 
kritisiert.

Viele Unternehmen stellen zu wenige Menschen 
mit Behinderung ein

Inklusion auf dem Arbeitsmarkt rückläufig
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A ufgrund der positiven 
Resonanzen stellt die 

BBZ auch dieses Jahr monat-
lich Angebote und Selbsthil-
fegruppen in Berlin vor. Die 
Serie soll zu Informationen 
über Selbsthilfegruppen ver- 
helfen, zu Gruppengrün-
dungen animieren sowie 
Vorurteile abbauen. Die Ar-
tikel richten sich an bereits 
Aktive sowie Interessierte 
der Selbsthilfe.

Der Berliner Behinderten-
verband ist nicht nur gesell-
schaftspolitisch aktiv, sondern 
der Verband bietet hinaus auch 
ein vielfältiges Vereinsleben 
an. Dazu gehört seit Dezem-
ber 2023 die Selbsthilfegruppe 
„Menschen mit Behinderung 
und Corona“. Die Selbsthilfe-
gruppe wurde im Dezember 
2023 von Mitgliedern des Ber-
liner Behindertenverband e.V. 
gegründet. 

Die Selbsthilfegruppe trifft 
sich jeden dritten Dienstag im 
Monat in der Zeit von 16:00 
bis 18:00 Uhr. Die Treffen fin-
den hybrid statt. Das heißt, in 
präsenz in den Räumen des 
Berliner Behindertenverbands 
als auch paralell als Video-
konferenz. So können auch 
Betroffene von zu Hause teil-
nehmen, die durch Corona an  
Erschöpfungen und Fati-
gue-Syndromen leiden. 

Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer können auch nur kurz 
vorbeischauen und  brau-
chen an den Sitzungen nicht 
die ganze Zeit teilnehmen. 
Die Treffen dienen zum Er-
fahrungsaustausch, wie bei 
der Suche nach Ärzten und 
Therapien sowie bei den Fra-
gen, wie es nach einer langen 
Krankschreibung mit einer  
Arbeitsaufnahme oder einem 
eventuellen stundenweiser 

Wiederreinstieg klappen kann. 
Außerdem geht es um Un-
terstützung, Erstnehmen der 
Betroffenen und die Anerken-
nung als Behinderung für die 
Gewährung von Nachteilsaus-
gleichen. 

Der Austausch in der 

Selbsthilfegruppe bietet den 
Menschen die Möglichkeit  
sich auszutauschen und eige-
ne Erfahrungen weiterzuge-
ben. So besteht die Chance 
sich austauschen ohne große 
Hürden. Die Selbsthilfegrup-
pe ist offen für Betroffene und 

deren Angehörige. Wer an 
der Selbsthilfegruppe teilneh-
men möchte kann sich unter 
info@bbv.de oder per Tele-
fon unter 030 204 38 47 in  
der Zeit von Montag bis  
Freitag 14:00 bis 16:00 Uhr an-
melden. 

Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer, die an Long–Covid 
erkrankt sind, müssen keinen 
anerkannten Grad der Behin-
derung haben.

Den Gründungsmitglie-
dern ist es wichtig über  
dieses Thema zu  

informieren und über 
Long-Covid in den Austausch 
zu gehen. 

Der Berliner Behinder- 
tenverband kann über ihre 
Beraterinnnen und Berater  
direkte Hilfestellungen ge- 
ben.

BBZ Februar 2025 9Gesundheit

Hilfe und Austausch für Menschen mit 
Behinderung und Corona

Berliner Selbsthilfegruppen

an z e i g e

                                 Mach' einfach, was du willst.
          Persönliche Assistenten und Assistentinnen
             helfen dir, mitten im Leben zu leben.
  
                          futura-berlin.de

Kann man machen.

Von Jasper Dombrowski
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Abonnieren Sie die
Berliner Behindertenzeitung

und bleiben Sie informiert
• Erscheint 10 Mal im Jahr
• Europas älteste Behindertenzeitung
• Mit Themen aus Politik, Berlin, Mobilität, Reisen, Recht, Kultur,  

Gesundheit und Verbandsleben des Berliner Behindertenverband e.V.
• Mit echten Experten wie Rechtsanwälte für die  

Ratgeber-Seiten oder Reisejournalisten für die Reiseseiten
• Eigene Facebookgruppe für Austausch und Diskussion 

www.facebook.com/groups/bbzfacebookgruppe

JETZT
ABONNIEREN!

Ja, ich möchte die Berliner Behindertenzeitung abonnieren.

Abonnement
20,00 Euro pro Jahr

von  Euro pro Jahr zahlen
Solidarabonnement 

Ich möchte einen von mir 
höheren, gewählten Beitrag

reduzierter Betrag für Bürgergeld- und Grundsicherungempfänger:innen

Ihr Name

Straße

Telefonnummer / E-Mail Beginn des Abos

Geburtsdatum

PLZ / Ort

Sie erleichtern uns die Arbeit mit einer Genehmigung für eine Abbuchung von ihrem Konto per Lastschrift.
Ich genehmige dem Berliner Behindertenverband die Abbuchung des Abonnements 
einmal im Jahr.

Kontoinhaber:in und IBAN

Datum und Unterschrift
Ihren Antrag bitte an: BBZ | Berliner Behindertenverband e. V., Jägerstraße 63 d, 10117 Berlin
Telefon: 030 / 204 38 47 | Mail: abo@berliner-behindertenzeitung.de

an z e i g e

D ie Nachricht vom Tod 
von Stephanie Aeffner 

hat große Betroffenheit bei 
der Behindertenbewegung 
und bei vielen Akteur*in-
nen, die mit der grünen 
Bundestagsabgeordneten 
zusammengearbeitet ha-
ben ausgelöst. Zudem hat 
die Nachricht vom Tod der 
Bundestagsabgeordneten 
der Grünen einen großen 
Widerhall in den Medien ge-
funden. 

Es sind viele Presseinforma-
tionen zum Tod der 48-Jähri-
gen veröffentlicht worden, die 
neben vielen anderen Aktivi-
täten als erste Frau, die einen 
Rollstuhl nutzt, im Bundestag 
vertreten war.

„Uns hat die Nachricht vom 
Tod unserer Kollegin und Weg-
gefährtin Stephanie Aeffner er-
reicht. Ihr plötzlicher Tod trifft 
uns tief. Wir sind traurig und 
erschüttert. Wir verlieren eine 
sehr geschätzte Abgeordnete, 
die mit Leidenschaft, großer 
Überzeugung und Expertise 
für ihre und unsere Anliegen 
gekämpft hat. Stephanie Ae-
ffner stellte die Rechte und 
Chancen eines jeden Men-
schen in den Mittelpunkt ihres 
Handelns. Sie hat sich ihr gan-
zes politisches Leben lang für 
den sozialen Zusammenhalt, 
für mehr Gerechtigkeit und 
die Teilhabe aller Menschen 
eingesetzt“, heißt es beispiels-
weise vonseiten der Fraktions-
vorsitzenden der Bundestags-
fraktion von Bündnis 90/Die 
Grünen, Katharina Dröge und 
Britta Haßelmann.

Die LIGA Selbstvertretung, 
mit der Stephanie Aeffner im-
mer wieder eng zusammen-
gearbeitet hatte, betonte: „Für 
die Behindertenbewegung ist 
der Tod von Stephanie Aeffner 
ein herber Schlag. Nicht nur 
aus ihrer Zeit im Zentrum für 

selbstbestimmtes Leben be-
hinderter Menschen (ZsL) in 
Baden-Württemberg und als 
Landesbehindertenbeauftrag-
te von Baden-Württemberg ist 
Stephanie Aeffner mit ihrem 
Engagement und ihrer klaren 
Haltung gut bekannt. 

Auch in den letzten drei 
Jahren als Bundestagsabge-
ordnete der Grünen hat sie 
immer wieder gezeigt, dass ihr 
Platz an der Seite der Behin-
dertenbewegung ist. Leider 
konnte sie eines ihrer Kernzie-
le, nämlich die Verpflichtung 

privater Anbieter von Dienst-
leistungen und Produkten zur 
Barrierefreiheit nicht mehr 
erreichen. Viele behinderten-
politische Maßnahmen, die 
sie mit viel Mühe in den Ko-
alitionsvertrag der Ampelre-
gierung mit hinein verhandelt 
hatte, wurden blockiert oder 
so lange aufgeschoben, dass 
der Bruch der Ampelregierung 
deren Umsetzung verhinder-
te. Stephanie Aeffner hätte 
es verdient gehabt, dass sie 
noch einige Erfolge in Sachen 
Selbstvertretung, Barrierefrei-

heit und Selbstbestimmung 
behinderter Menschen hätte 
ernten können und noch viel 
mehr Zeit in ihrem Leben ge-
habt hätte.“

Der Berliner Behinder-
tenverband und die Berliner 
Behindertenzeitung sind be-
stürzt und in tiefer Trauer.

Zur Person

Stephanie Aeffner wurde 
am 29. April 1976 in Donaue-
schingen geboten und ist am 
15. Januar 2025 verstorben. Sie 

war eine deutsche Politikerin 
bei Bündnis 90/Die Grünen. 
Von 2021 war sie Mitglied des 
Deutschen Bundestages.

Im Bundestag war sie or-
dentliches Mitglied im Par-
lamentarischen Beirat für 
nachhaltige Entwicklung 
und im Ausschuss für Arbeit 
und Soziales. Zudem war sie 
stellvertretendes Mitglied im 
Rechtsausschuss, Ausschuss 
für Bildung, Forschung und 
Technikfolgenabschätzung so-
wie im Ausschuss für Gesund- 
heit.

In ihrer Fraktion war sie 
Berichterstatterin für So-
zialpolitik. Im Juni 2022 
stimmte sie als eine von vier  
Abgeordneten der Grünen- 
Fraktion im Deutschen Bun-
destag gegen das Sonderver-
mögen Bundeswehr. 

Für die Bundestagswahl 
2025 wurde sie als Direkt-
kandidatin im Wahlkreis  
Pforzheim und auf Platz 15 der 
Landesliste Baden-Württem-
berg der Grünen nominiert.  
Sie starb jedoch vor  
der Wahl.

Betroffenheit bei der Behindertenbewegung 
Trauer um Stephanie Aeffner 
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M ehr als 80 Prozent 
der Menschen mit 

Behinderung sind der Mei-
nung, dass ihnen Engage-
ment zugänglich sein muss. 
Zu diesem Ergebnis kommt 
eine repräsentative On-
line-Umfrage der Aktion 
Mensch in Zusammenarbeit 
mit dem Sozialforschungs-
institut Ipsos, die anlässlich 
des Internationalen Tag des 
Ehrenamts am 5. Dezember 
veröffentlicht wurde. 

Der Aktionstag hat zum Ziel, 
Engagement anzuerkennen 
und zu fördern. Noch immer 
verhindern zu viele strukturel-
le Barrieren die gleichberech-
tigte Teilhabe von Menschen 
mit Behinderung in der Frei-
willigenarbeit. Die bundesweit 
einzige barrierefreie Engage-
ment-Plattform der Aktion 
Mensch in Zusammenarbeit 
mit der Bundesarbeitsgemein-
schaft der Freiwilligenagen-
turen adressiert genau diesen 
Missstand und bietet Interes-
sierten mit und ohne Behin-
derung passende Angebote in 
ihrer Nähe.

Engagement von Menschen 
mit Behinderung

Nahezu 80 Prozent der 
befragten Menschen mit Be-
hinderung halten es für wich-
tig, ein Ehrenamt auszuüben 
– und mehr als jede*r Dritte 
engagiert sich bereits freiwil-
lig. Als Beweggründe für das 
eigene Engagement nennen 
die Befragten vor allem sozi-

ale Aspekte, etwa, anderen 
Menschen zu helfen und Men-
schen kennenzulernen. Auch 
der Wunsch danach, gesell-
schaftliche Missstände zu ver-
ändern, ist für viele eine Moti-
vation. 

Auf die Frage hin, welche 
Gründe sie an sozialem En-
gagement hindern, geben 
Menschen mit Behinderung 
an, zu viele eigene Proble-
me – auch gesundheitliche – 

und zu wenig Zeit zu haben, 
sowie sich unbezahlte Arbeit 
schlichtweg nicht leisten zu 
können. Auch die Sorge vor 
mangelnder Barrierefreiheit 
hält viele von Ehrenamtstätig-
keiten ab.

Barrierefrei auf 
allen Ebenen

„Menschen mit Behin-
derung haben ein Recht 

auf gleichberechtigte Teil-
habe – das muss auch für  
freiwilliges Engagement gel-
ten. Es ist an der Zeit, flächen-
deckend inklusive Lösungen  
zu finden, die es allen Men-
schen ermöglichen, sich aktiv 
in die Gesellschaft einzubrin-
gen“, sagt Christina Marx, Spre-
cherin der Aktion Mensch. 

„Zumal Menschen mit Be-
hinderung in der Gesellschaft 
häufig immer noch als Emp-

fänger*innen von Engage-
ment und weniger als Enga-
gierte selbst wahrgenommen 
werden.“

Die Engagement-Plattform 
der Aktion Mensch setzt hier 
ganz gezielt an und bietet 
mit über 20.000 gelisteten 
Angeboten Freiwilligen mit 
und ohne Behinderung die 
Möglichkeit, das für sie pas-
sende Ehrenamt zu finden.  
Zusätzlich können Menschen, 
für die barrierefreie Engage-
ment-Möglichkeiten wichtig 
sind, auf einen Blick sehen, ob 
es an der Einsatzstelle Barrie-
ren gibt. 

Wer noch unschlüssig ist, 
in welchem Bereich das ei-
gene Engagement liegen 
soll, kann über die Plattform  
auch Kontakt zu einer Frei-
willigenagentur vor Ort  
aufnehmen, um sich beraten 
zu lassen.

In Berlin gibt es 
in jedem Bezirk 

eine Freiwilligenagentur

Die Berliner Freiwilligen-
agenturen bringen Men-
schen, die sich ehrenamt-
lich engagieren wollen, mit  
denen zusammen, die Un-
terstützung brauchen. Sie in-
formieren, beraten und qua-
lifizieren und vermitteln in  
passende Tätigkeiten. Dadurch 
sind sie wichtige Anlaufstel-
len für die Menschen vor  
Ort – und für über 1.600  
Organisationen in der Stadt, 
mit denen sie zusammenar-
beiten.

Engagement-Angebote müssen 
inklusiv werden

Zunehmender Mangel an Freiwilligen

B erlin legt den dritten 
M o n i t o r i n g b e r i c h t 

Queerfeindliche Gewalt in 
Berlin vor und verfügt da-
mit als einziges Bundesland 
über ein solches Instru-
ment zur Bekämpfung von 
Hassgewalt gegen Lesben, 
Schwule, Bi+, trans* und 
intergeschlechtliche sowie 
queere Menschen (LSB-
TIQ+). Staatliche Stellen und 
Opferberatungseinrichtun-
gen gehen bei den Gewalt-
fällen gegen LSBTIQ+ nach 
wie vor von einer hohen 
Dunkelziffer aus.

Neben dem Monitoring 
von Gewalt gegen LSBTIQ+ 
insgesamt, liegt der Schwer-
punkt des Berichts 2024 auf 
dem Thema „Bi+Feindlichkeit 
und Gewalt“. In den Richtli-
nien der Regierungspolitik 
2023-2026 hat sich der Ber-
liner Senat dazu verpflichtet, 
die besonderen Bedarfe von 
bi+sexuellen Menschen stär-
ker zu berücksichtigen. Neben 
der wissenschaftlichen Aus-
wertung der polizeilichen Mel-
destatistik wurde eine multi- 
methodische Studie zur 
Betroffenheit von Bi+Per-

sonen durch Diskriminie-
rung und Gewalt für den  
Monitoring-Bericht durchge-
führt.

Senatorin für Arbeit, Sozia-
les, Gleichstellung, Integration, 
Vielfalt und Antidiskriminie-
rung, Cansel Kızıltepe: „Berlin 

ist Regenbogenhauptstadt 
und der Anstieg queerfeind-
licher Hassgewalt muss uns 
alle alarmieren! Der Monito-

ringbericht zeigt, wie wichtig 
es ist, offizielle Statistiken mit 
den Perspektiven der Zivil-
gesellschaft zu verknüpfen. 

Durch die engagierte Arbeit 
der vielen zivilgesellschaftli-
chen Beratungsstellen wird 
queerfeindliche Gewalt in Ber-
lin sichtbarer – und Betroffene 
erhalten wichtige Unterstüt-
zung. Aber natürlich haben 
wir auch noch einiges zu tun. 
So ist es für bi+sexuelle Men-
schen ein großes Problem, 
dass ihre Identität oft nicht an-
erkannt wird. 

Das macht sie unsichtbar 
in unserer Gesellschaft - auch 
beim Thema queerfeindliche 
Gewalt. Darum hat der Senat 
in diesem Sommer die Fach-
stelle B+ beim Träger BiBerlin 
e.V. eingerichtet. Und wieder 
ist Berlin Vorreiter, denn die  
Fachstelle ist bundesweit bis-
lang eine einmalige Einrich-
tung. Das ist ein wichtiger 
Schritt, um die Sichtbarkeit 
und die Lebensumstände 
bi+sexueller Berliner*innen zu 
verbessern.“

Vorstellung des dritten Monitoring - Berichts
Queerfeindliche Gewalt in Berlin

Einen Überblick 
über die Berliner 

Freiwilligenagenturen finden 
Sie online:
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2023 
war mit 127 Fällen

auf einem deutlich erhöhten Niveau

2022 gab es 148 Gewalttaten
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I m Oktober 2024 fand der 
10. Benefizlauf der Anna –  

Seghers – Schule in Adlers-
hof statt. Diese Schule ist 
eine Gemeinschaftsschule 
mit gymnasialer Oberstufe.

Bei diesem Lauf beteiligten 
sich 1.113 junge Menschen 
in drei Laufdurchgängen. Ins-
gesamt wurde eine beacht-
liche Strecke von 9.340 Kilo-
meter zurückgelegt. Bis Ende  
November 2024 wurden wei-
tere Spenden von Sponso-
ren gesammelt. Von diesen  
Spenden ging ein Drittel an 

zwei gemeinnützige Verei-
ne, den Berliner Behinder-
tenverband e.V. und den  
B e h i n d e r t e n s p o r t v e r e i n 
Köpenick e.V.

Anfang Januar fand im Rah-
men einer kleinen Feier die 
symbolische Spendenüberga-
be statt. An dieser Veranstal-
tung nahmen Helga Herzog 
als Schatzmeisterin und Felix 
Tautz als Vorsitzender des BBV 
e.V. teil, die sich in Namen des 
Vorstandes bei der Schullei-
tung, dem Förderverein und 
allen Beteiligten für ihr En-
gagement bedankten.

Februar 2025 BBZZeitgeschehen 12

Spende geht
an den BBV

Benefizlauf der Anna - Seghers - Schule 

D ie 25. Ausgabe von 
„Wohnen & Leben 

im Alter“ feiert das Jubi-
läum mit einer beeindru-
ckenden Vielfalt: fast 300 
Wohnangebote in Berlin –  
vom Mehrgenerationenpro-
jekt über Seniorenresiden-
zen bis zum Betreuten Woh-
nen.

Ein Schwerpunkt dieser 
Ausgabe ist das Thema Ein-
samkeit im Alter. Vorgestellt 
werden Plauderbänke, ehren-
amtliche Besuchsdienste und 
Ansprechpartner wie der Ber-

liner Krisendienst oder das In-
fotelefon Depression. Ein Inter-
view mit einer Altersforscherin 
beleuchtet, wie ein positives 
Altersbild die Gesundheit för-
dern kann.

Weitere Highlights: Tanz-
kurse, Kontaktbörsen, Stadt-
führungen, sowie Tipps für 
ein aktives und erfülltes Le-
ben. Auch gemeinschaftliches 
Wohnen steht im Fokus – mit 
erfolgreichen Gruppenprojek-
ten und ökologischen Bauge-
meinschaften. Zudem gibt es 
Informationen zu gesunder 
Ernährung, Impfungen und 

dem neuesten Ernährungsre-
port.Die Jubiläumsausgabe ist 
für 3,00 Euro bei der aperçu 
Verlagsgesellschaft (Gube-
ner Straße 47, 10243 Berlin)  
erhältlich. 

25 Jahre „Wohnen & 
Leben im Alter“ 

Jubiläumsausgabe jetzt erhältlich

an z e i g e

Werden Sie Mitglied im
Berliner Behindertenverband e.V.

und profitieren Sie von tollen Angeboten
• Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB)
• Beratung zu ÖPNV & Mobilität
• Freizeitangebote wie Kaffeeklatsch
• Junge Selbsthilfegruppe „Rad ab!“
• Selbsthilfegruppe „Gut drauf“ 

(inklusives Kegeln und Spieletreff)
• Selbsthilfegruppe „Corona“
• Europäischer Protesttag am 05. Mai
• Zehn Mal im Jahr die Berliner Behindertenzeitung frei Haus

Ja, ich möchte Mitglied des Berliner Behindertenverbands werden.

Sie erleichtern uns die Arbeit mit einer Genehmigung für eine Abbuchung von ihrem Konto per Lastschrift.

Mitgliedschaft

Ich genehmige dem Berliner Behindertenverband die Abbuchung des Mitgliedsbeitrages 
im folgenden Intervall:

6,00 Euro pro Monat 
plus einmalig 6,00 Euro Aufnahmegebühr von  Euro pro Monat zahlen

Kontoinhaber:in und IBAN

Datum und Unterschrift
Berliner Behindertenverband e. V., Jägerstraße 63D, 10117 Berlin
Telefon: 030 / 204 38 47 | Mail: info@bbv-de | Internet: www.bbv-ev.de

Ihr Name

Straße

Telefonnummer / E-Mail

Geburtsdatum

PLZ / Ort

Beginn der Mitgliedschaft

Solidarmitgliedschaft

Ich möchte einen von mir 
höheren, gewählten Beitrag

reduzierter Betrag für Bürgergeld- und Grundsicherungempfänger:innen

monatlich vierteljährlich halbjährlich  jährlich

Berliner Behindertenverband e.V.
„Für Selbstbestimmung und Würde“

Weitere Informationen
und Fotos

gibt es online:

Online - Bestellungen
sind auch
möglich:



M it dem „Projekt zur 
Vereinfachung, Opti-

mierung und Digitalisierung 
von Zuwendungen“ will das 
Land Berlin den Aufwand 
bei der Bearbeitung von 
Zuwendungen verringern 
– für Mitarbeitende der Ver-
waltung ebenso wie für An-
tragstellende und Zuwen-
dungsempfängerinnen und 
empfänger. 

Das Vorhaben besteht aus 
vier Teilprojekten. Auf Vorlage 
von Cansel Kiziltepe, Senato-
rin für Arbeit, Soziales, Gleich-
stellung, Integration, Vielfalt 
und Antidiskriminierung, hat 
der Senat heute den Zwi-
schenbericht nach Abschluss 
der Teilprojekte 1, 2 und 3 be-
schlossen und an das Abge-
ordnetenhaus weitergeleitet.

Das erste Teilprojekt hat par-
tizipative Workshops und Um-
fragen genutzt, um möglichst 
praxisnahe Rechtsreformen zu 
entwickeln. Die so erarbeite-
ten Vorschläge zur Änderung 
der Ausführungsvorschriften 
zur Landeshaushaltsordnung 
(LHO) sollen dem Senat im 
Frühjahr zur Beschlussfassung 
vorgelegt werden. Für die Um-
setzung der anderen Reform-
vorschläge und die kontinu-
ierliche Weiterentwicklung des 
Zuwendungsrechts nimmt die 
„Zentrale Ansprechstelle Zu-
wendungen“ (ZAZ) die Arbeit 
auf.

Das zweite Teilprojekt hat 
Ansatzpunkte für optimier-
te Verfahren identifiziert. Die 
Ergebnisse werden nun zur 

Vereinheitlichung und Digita-
lisierung des Zuwendungspro-
zesses genutzt.

Im Teilprojekt drei wurden 
alle relevanten Datenbanken 
und Berichtserfordernisse un-
tersucht. Das vierte Teilprojekt 
baut auf den ersten drei Teil-
projekten auf und nutzt deren 

Erkenntnisse. Es beschäftigt 
sich damit, die gesamte Ab-
wicklung von Zuwendun-
gen zu digitalisieren – vom  
Antrag bis zur Verwen-
dungsnachweisprüfung. Ge-
plant ist, das Teilprojekt 4 im  
Sommer 2027 abzu- 
schließen.

Die Senatorin für Arbeit, 
Soziales, Gleichstellung, Inte-
gration, Vielfalt und Antidis-
kriminierung, Cansel Kiziltepe 
teilt dazu mit: „Die Formalitä-
ten rund um Zuwendungen 
müssen einfacher und trans-
parenter werden. Nur als bür-
gernahe Verwaltung schaffen 

wir es, die soziale Infrastruktur 
Berlins zu sichern. Ich freue 
mich sehr, dass dieses Projekt 
Barrieren abbaut und eng mit 
den Menschen kooperiert, 
die täglich mit Zuwendungen 
zu tun haben. Denn Zuwen-
dungsempfängerinnen und 
-empfänger haben häufig mit 

unterschiedlichen Antrags-
wegen zu kämpfen. Der hohe 
Aufwand zeichnet sich auch in 
der Verwaltung ab. Deswegen 
begrüße ich es sehr, dass wir 
dabei sind, diese Prozesse zu 
vereinheitlichen und zu ver-
schlanken. Davon profitieren 
auch die Beschäftigten.“

D as inklusive Thea-
ter Thikwa bringt im 

Februar wieder eine neue 
Produktion auf die Bühne.

KLINGSAU

Was vermag uns Hoffnung 
zu geben in einer Zeit, die je-
der Hoffnung beraubt scheint? 
Was kann dieses Land noch 
retten? In KLINGSAU, einer im-
mersiven Opernperformance, 
geben sich Musiktheaterkol-
lektiv Hauen und Stechen und 
Theater Thikwa dem Geiste 
Richard Wagners hin und neh-
men das Erlösungsverspre-

chen seines Spätwerks ernst. 
Gemeinsam mit dem Publi-
kum bluten wir an einer aus 
dem Gleichgewicht geratenen 
Welt und üben uns in einer es-
kapistischen Utopie. Winifred 
Wagner und Überraschungs-
gäste sorgen für Unterhaltung. 
Wer wagt es, diese Zusam-
menkunft zu stören? Wer ist 
die Klingsau?

KLINGSAU ist die zweite 
Zusammenarbeit der beiden 
Ensembles, bei der sie auf der 
unscharfen Grenze zwischen 
Unschuld und Geschichtsver-
gessenheit wandeln und dabei 
Gral, Speer und Wunde mit-

einander teilen. Ist das schon 
eine Verschwörung oder blo-
ße Esoterik und wann wird 
man dabei eigentlich zum 
Nazi? KLINGSAU ist eine lei-
denschaftliche und komische 
Suche nach Heilung und Ra-
che in der unheimlichen Welt 
Wagners, der es doch gar nicht 
anders gewollt hat.

Vorstellungen

Do 13.02. | 20 Uhr (Premiere) 
Sa 15.02. | 20 Uhr
So 16. 02.| 16 Uhr
Do 20.02. | 20 Uhr
Fr 21.02. | 20 Uhr
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Wir informieren Sie gern:
Oraniendamm 10-6 | Aufgang A  
13469 Berlin 
Tel. (030) 40 60 58 0 
amb.dienst@fdst.de 
www.fdst.de/ambulanter-dienst

SelbStbeStimmt leben.Wir unterStützen Sie – zuverläSSig. 
Ambulanter Dienst der Fürst Donnersmarck-Stiftung

Assistenz | Beratung | Pflege | Behandlungspflege | Hilfe im Haushalt

FDS_AD_Anzeige_WIR_RZ.indd   2 06.12.13   14:19
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Einfache und digitale Bearbeitung 
von Zuwendungen

Opernperformance
in Kreuzberg

Beschluss des Abgeordnetenhauses

Theater Thikwa
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Angebote des Berliner Behindertenverbands

Ob im Rollstuhl oder mit 
Rollator - der BBV lädt wieder  
zu einer gemeinsamen Kegel- 
runde ein. Das Kegeln  
findet jeden 3. Donnerstag im 
Monat von 17 bis 19 Uhr im 
barrierefreien Bürgerzentrum 
Neukölln statt. Die Adresse 
lautet: Werbellinstraße 42, 
12053 Berlin. 

Der BBV bietet einen neu-
en regelmäßigen Spieletreff 
an, wo gemeinsam Gesell-
schaftsspiele gespielt werden.  
Der Spieletreff findet jeden 1. 
Mittwoch im Monat von 10.00 
bis 12.00 Uhr statt.

Der BBV bietet eine neue 
Selbsthilfegruppe „Corona“ an.
Sie findet jeden 3. Dienstag im 
Monat von 16.00 bis 18.00 Uhr 
als hybride Veranstaltung statt.

In Berlin gibt es für Men-
schen mit Behinderung 
einen sogenannten Son-
derfahrdienst (SFD), der für 
private Fahrten genutzt wer-
den kann. Zudem wird auch 
eine Treppenhilfe durch den 
SFD angeboten. Wir erklären, 
wer den Fahrdienst nutzen 
kann, wie die Anmeldung 
dafür funktioniert, wie hoch 
der Eigenbeitrag ist und vie-
le weitere Fragen rund um 
diese Dienstleistung. Zudem 
beraten wir zu Themen, wie 
Berliner Mobilitätshilfediens-
te, Bus & Bahn-Begleitservice, 
Bahnfahrten, Besuchs- und 
Begleitdienste, Fahrdienste im  
Auftrag der Krankenkassen 
und barrierefreie ÖPNV-Nut-
zung.

Der Beratungstermin kann 
von allen, unabhängig einer 
Vereinsmitgliedschaft, kosten-
frei genutzt werden. 

Der Berliner Behinderten-
verband e.V. bietet regelmäßig 
eine Vorstandssprechstunde 
an.  Jedes Mitglied des Berliner 
Behindertenverbands kann 
nach Voranmeldung mit dem 
Vorstand sich über die aktuelle 
Vereinsarbeit informieren, dis-
kutieren oder sich dort Rat und 
Unterstützung einholen.

Die Vorstandssprech- 
stunde findet jeden 2.  
Donnerstag im Monat in der 
Zeit von 15:00 – 17:00 Uhr in 
der Geschäftsstelle des BBV 
bzw. per Videokonferenz statt.

Schaut man im Internet 
nach Selbsthilfegruppen für  
junge körperbehinderte Men-
schen, findet man nicht wirk-
lich viel. Das möchte die junge 
gegründete Selbsthilfegruppe 
des BBVs mit dem Namen „Rad 
ab!“ ändern. Das Besondere an 
der Gruppe ist, dass die Teil-
nehmer:innen selbst entschei-
den, was diese Gruppe für 
Aktivitäten unternimmt. Die 
Gruppe ist offen für Ideen und 
Aktivitäten der Teilnehmer:in-
nen. Es ist auch egal, welche 
Art von Einschränkungen je-
mand hat.

Zusätzlich zu den monatli-
chen Treffen bieten wir einen 
neuen Fußball - Treff an - egal, 
ob Fußgänger, Rollstuhl- oder 
Rollatornutzung. Einfach Spaß 
haben und ins Gespräch kom-
men.

Mittwoch ab 18 bis 20 
Uhr auf dem Tempelhofer 
Feld (Nähe Eingang S und U 
Tempelhof ). Den genauen 
Treffpunkt gibts nach Deiner 
Anmeldung an: shg-rad-ab@
bbv-ev.de

Unter dem Motto  
„Lauter nette Leute“ bietet der  
Berliner Behindertenverband 
einen Kaffeeklatsch an.

Jeder, der Lust und Zeit 
hat, ist hierzu herzlich einge-
laden. In zwangloser Runde 
kann man Vereinsmitglieder 
und Redakteure der Berliner 
Behindertenzeitung kennen-
lernen oder sich mit dem 
Vorstand des Berliner Behin-
dertenverbands austauschen. 
Im Vordergrund steht jedoch  
das Kennenlernen ande-
rer Behinderter und ande-
rer BBV-Mitglieder. Offen ist 
die Runde für jedermann,  
unabhängig davon, ob 
man Mitglied beim Berliner  
Behindertenverband e.V. ist 
oder nicht.

Die Berliner Behinderten-
zeitung (BBZ) wird vom Ber-
liner Behindertenverband e.V. 
seit 1990 herausgegeben. Sie  
erscheint regelmäßig zehn Mal 
im Jahr. 

Das Versandteam trägt 
monatlich dazu bei, dass die 
BBZ-Ausgaben pünktlich ver-
schickt werden. Dabei arbeitet 
das Versandteam ausschließ-
lich ehrenamtlich.

Jeder, der Lust und Zeit hat, 
ist herzlich eingeladen in net-
ter Runde jeweils die neuste 
Ausgabe der Berliner Behin-
dertenzeitung einzutüten. 
Dabei besteht die Möglichkeit 
die BBV-Vereinsmitglieder und 
Redakteure sowie den Grafiker 
der Berliner Behindertenzei-
tung kennenzulernen.

Bei jedem Versandtag gibt 
es auch Kaffee und leckeren 
Kuchen.

Die Versandtage sind  
Mittwoch und Donnerstag in 
der Regel am Monatsende für 
ein paar Stunden.

Das BBZ-Team freut sich 
über jede neue Unterstüt-
zung beim monatlichen BBZ- 
Versand.

Folgt dem BBVauf Social Media:
BBV.Berlin

berliner
behindertenverband

BBV_ev

Alle Angebote

finden im Berliner 

Behindertenverband, 

Jägerstraße 63 d,

10117 Berlin statt.

Unser Zugang und 

unsere Toilette sind

barrierefrei!
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Die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB)®

vom Berliner Behindertenverband e.V. in Berlin-Mitte

Wir beraten Menschen mit körperlichen, geistigen oder 
seelischen Beeinträchtigung sowie deren Angehörige und anderweitig 

interessierte Mitmenschen und stehen für Ihre Fragen bereit.

Unsere Beratungsstelle in Mitte ist in der
Jägerstraße 63 d, 10117 Berlin

Sie erreichen die Berater:innen unter
030 204 38 48

und per E-Mail unter
EUTB.Berlin-Mitte@bbv-ev.de 

Unsere Teamvorstellung und Sprechzeiten finden Sie online:

www.bbv-ev.de/ergaenzende-unabhaengige-teilhabeberatung/eutb-in-berlin-mitte

Wir beraten
Sie gerne!

Auf Wunsch mit 

Leichter-, Gebärden-

und Fremdprachen-

dolmetschung

Die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB)®

vom Berliner Behindertenverband e.V. in Treptow-Köpenick

Wir beraten Menschen mit körperlichen, geistigen oder 
seelischen Beeinträchtigung sowie deren Angehörige und anderweitig 

interessierte Mitmenschen und stehen für Ihre Fragen bereit.

Unsere Beratungsstelle in Treptow-Köpenick finden Sie im 
Rathaus Friedrichshagen, Bölschestrasse 87 - 88, 12587 Berlin | 2. Etage Raum 2 

Sie erreichen die Berater:innen unter
0159 01 68 77 81

und per E-Mail unter
EUTB.Berlin-Koepenick@bbv-ev.de

Unsere Teamvorstellung und Sprechzeiten finden Sie online:

/www.bbv-ev.de/ergaenzende-unabhaengige-teilhabeberatung/eutb-in-treptow-koepenick

Angebot 1
Inklusives Kegeln

Selbsthilfegruppe 
„Trotzdem gut drauf“

Eine Anmeldung für
alle Angebote  ist 

erforderlich: 030 / 204 38 47
oder per E-Mail: info@bbv-ev.de

Angebot 3
Selbsthilfegruppe 

„Corona“

Angebot 2
Spieletreff

Selbsthilfegruppe 
„Trotzdem gut drauf“

Eine Anmeldung ist 
erforderlich: 030 / 204 38 47

oder per E-Mail: info@bbv-ev.de

Eine Anmeldung ist 
erforderlich: 030 / 204 38 47

oder per E-Mail: info@bbv-ev.de

Anmeldung und 
weitere Infos gibt es unter: 

030 / 204 38 47
oder per E-Mail: info@bbv-ev.de

Eine Anmeldung ist 
erwünscht: 030 / 204 38 47

oder per E-Mail: 
shg-rad-ab@bbv-ev.de

Die Selbsthilfegruppe
trifft sich wieder am
28. Februar 2025 von 
16.00 bis 18.00 Uhr

Nächsste Termine des 
Fußball - Treffs sind am 

12. und 26. Februar 2025  
ab 18 Uhr.

Der nächste 
Kaffeeklatsch ist am

11. Februar von 
15.00 bis 17.00 Uhr

Der nächste 
BBZ-Versand ist am

26. und 27. Februar 2025

Einen Beratungstermin
bekommen Sie per Telefon:

030 / 204 38 47
oder per E-Mail: info@bbv-ev.de

Angebot 4
Beratung zu ÖPNV

und Mobilität
Angebot 5

Vorstandssprechstunde

Angebot 6
Selbsthilfegruppe

 „Rad ab!“

Angebot 7
Kaffeeklatsch

„Lauter nette Leute!“

Angebot 8
Unerstützung beim 

BBZ-Versand



EUTB in Berlin-Mitte

Der Berliner Behindertenverband bietet dem 01. Januar 2018 in Berlin-Mitte offiziell eine 
EUTB-Beratungsstelle an. Die EUTB-Beratung steht allen Menschen mit (drohender) Behinderung 
sowie deren Angehörigen für Fragen rund um die Themen Behinderung, Teilhabe und mehr kos-
tenfrei zur Verfügung.

Kontaktmöglichkeiten

EUTB Berlin – Mitte
Berliner Behindertenverband e.V. 
Jägerstraße 63 d, 10117 Berlin
 
Telefon:   	 030 / 204 38 48
E-Mail:		  EUTB.Berlin-Mitte@bbv-ev.de

Offene Sprechstunde (ohne Anmeldung)
Donnerstag:	 10.30 – 13.30 Uhr

 
Telefonsprechzeiten

Montag:	 10.00 – 16.00 Uhr
Dienstag:	 10.00 – 16.00 Uhr
Mittwoch:	 10.00 – 16.00 Uhr
Donnerstag:	 10.00 – 13.30 Uhr

EUTB in Treptow-Köpenick

Der Berliner Behindertenverband bietet seit dem 01. Januar 2023 in Treptow-Köpenick offiziell 
eine EUTB-Beratungsstelle an. Die EUTB-Beratung steht allen Menschen mit (drohender) Behinde-
rung sowie deren Angehörigen für Fragen rund um die Themen Behinderung, Teilhabe und mehr 
kostenfrei zur Verfügung.

Kontaktmöglichkeiten

EUTB Berlin - Treptow-Köpenick
Rathaus Friedrichshagen
Bölschestraße 87 - 88, 12587 Berlin, 2. Etage
 
Telefon: 	 0159 01 68 77 81 oder 0176 73 87 90 77 oder 0176 47 61 00 69

E-Mail:		  EUTB.Berlin-Koepenick@bbv-ev.de
 

Offene Sprechstunde (ohne Anmeldung)
Mittwoch:	 14.00 – 16.00 Uhr
Donnerstag:	 11.00 – 13.00 Uhr

Telefonische Erreichbarkeit
Montag: 	 10.00 – 16.00 Uhr
Dienstag: 	 10.00 – 15.00 Uhr
Mittwoch: 	 12.00 – 16.00 Uhr
Donnerstag:	 10.00 – 14.00 Uhr
Freitag: 	 10.00 – 12.00 Uhr

Herausgeber: 
Berliner Behindertenverband e. V.

Anschrift der Redaktion:
Berliner Behindertenzeitung, 
Jägerstraße 63 d, 10117 Berlin
Tel.: 030 / 204 38 47
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Jasper Dombrowski
redaktion@berliner-behindertenzeitung.de
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Jasper Dombrowski
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Mehr Informationen 
und Teamvorstellungen 

finden Sie online:

Mehr Informationen 
und Teamvorstellungen 

finden Sie online:

B undesteilhabegesetz, 
Pflegestärkungsgesetze 

und nun ein neues Betreu-
ungsrecht - heutzutage den 
Durchblick zu behalten, fällt 
zunehmend schwer. 

Hier setzen wir mit unse-
rem neuen Angebot an. Wir 
möchten Euch in einfacher 
Umgangssprache aufzeigen, 
was sich im Wesentlichen ge-
ändert hat und welche Rechte 
wir haben. Aber auch, wo und 
wie sich die Rechte im Berliner 
Verwaltungsdschungel durch-
setzen lassen und wer uns hel-
fen kann. 

Unser neues Angebot rich-
tet sich an jeden Menschen 
mit einer Behinderung, chro-
nisch Kranke und all jene, 
die selbst in ihrem Verein, in  
ihrer Selbsthilfegruppe oder 
in den diversen Beiräten,  

Arbeitsgemeinschaften oder 
Gremien die Interessen von 
Menschen mit Behinderung 
vertreten. Um es spannend zu  
machen, laden wir uns regel-
mäßig spezielle Gäste ein, die 
uns von sich, ihrer Arbeit und 

auch von ihren Problemen be-
richten. 

Dies können Stadträte/in-
nen, Behindertenbeauftragte, 
Schwerbehindertenvertreter/
innen oder Mitarbeiter der Teil-
habeämter sein. Da es in Berlin 
ein breit gefächertes Angebot 
an Beratungsstellen gibt, wer-
den wir auch diese vorstellen 
und Mitarbeiter dieser Bera-
tungsstellen zu Gast haben. 

Zum Beispiel von der Er-
gänzenden unabhängigen 
Teilhabeberatung (EUTB), 
den Krebsberatungsstellen, 
den Pflegestützpunkten, den  
S u c h t b e r a t u n g s s t e l l e n , 
den Beratungsstellen an 
den Hochschulen und 

natürlich auch von der  
Beratungsstelle für Beruf-
krankheiten. Die Veranstal-
tungen finden als hybride  
Veranstaltungen statt:

In der Geschäftsstelle 
des BBVs, Jägerstraße 63 d,  
10117 Berlin sowie digital  
über die Plattform „Jitsi“.

Wir würden uns freuen,  
wenn ihr dieses Angebot 
nutzt.

Rückfragen-Telefon 
„Keine Angst vor....“
Sie haben Fragen zu unseren 
letzten Veranstaltungen aus 
unserer Empowerment-Reihe? 
Dann rufen Sie uns an.

Keine Angst vor Sozialverwaltung und Sozialrecht
Wissensvermittlung

Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung 
EUTB® im Berliner Behindertenverband

Sie brauchen Rat? Hilfe? Begleitung?

Von Dominik Stronz

Eine Anmeldung ist 
erforderlich: 030 / 204 38 47

oder per E-Mail: info@bbv-ev.de

Die nächste 
Wissensvermittlung ist 

am 10. Februar
von 13.00 bis 16.00 Uhr

M it dem Bundesteilha-
begesetz wurden im 

neuen § 32 des Neunten Sozi-
algesetzbuchs (SGB IX) die ge-
setzlichen Voraussetzungen für 

ein unentgeltliches, allen Men-
schen mit (drohenden) Behin-
derungen und ihren Ange-
hörigen offenstehendes und 
Orientierung gebendes An-

gebot zur Beratung über Leis-
tungen zur Rehabilitation und 
Teilhabe geschaffen. Auch der  
Berliner Behindertenverband 
hat einen Zuschlag bekom-

men und bietet die Ergänzen-
de unabhängige Teilhabebera-
tung an.

Seit dem 01. Januar 2018 
in Berlin-Mitte und seit dem 

01. Januar 2023 zusätzlich 
in einer Beratungsstelle in  
Treptow-Köpenick.

Die EUTB-Beratung steht 
allen Menschen mit (drohen-

der) Behinderung sowie deren 
Angehörigen für Fragen rund 
um die Themen Behinderung, 
Teilhabe und mehr kostenfrei 
zur Verfügung.

Auf Wunsch mitLeichter-, Gebärden-und Fremdprachen-dolmetschung
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I n dieser Serie fragt Jas-
per Dombrowski von der 

BBZ-Redaktion Menschen 
aus Berlin zu ihrer Stadt. Was 
läuft gut, was schlecht in 
Berlin und welche Wünsche 
gibt es. 

Für Bahar Haghanipour 
zieht sich die Frauen- und 
Gleichstellungspolitik in ihrem 
Lebenslauf wie ein roter Faden. 
Ihr Engagement hat sie zu der 
Partei „Bündnis90/Die Grünen“ 
geführt.

Seit 2013 ist Bahar Hagha-
nipour Delegierte im Bundes-
frauenrat bei „Bündnis90/Die 
Grünen“ und seit April 2021 
dort im Präsidium. Außerdem 
ist Bahar Haghanipour Vize- 
präsidentin und Mitglied des 
Abgeordnetenhauses von Ber-
lin.

BBZ: Wo ist Ihr Lieblings-
platz in Berlin und warum?

Bahar Haghanipour: Das 
Tempelhofer Feld ist einer 
meiner Lieblingsorte, weil es 
so weitläufig ist und mir das 
Gefühl von Ruhe und Freiheit 
gibt.

BBZ:  Was ist cool in Berlin? 

Bahar Haghanipour: Die 
Vielfalt der Menschen. In  
Berlin sind unterschiedlichste 
Menschen mit unterschied-
lichsten Hintergründen zu 
Hause. Das erzeugt eine tolle 
Atmosphäre der Offenheit in 
der Stadt.

BBZ: Was ist schlecht in 
Berlin?

Bahar Haghanipour: Ber-
lin ist sehr schnell gewach-
sen. Es leben fast eine Million 
mehr Menschen hier als zu  
meiner Kindheit. Gleichzeitig 
sind die Strukturen nicht ent-
sprechend ausgebaut worden. 
Das sehen wir an der Berliner 

Verwaltung, die nicht immer 
funktioniert. Beispielsweise 
daran, dass man innerhalb von 
zwei Wochen nicht einfach 
einen Bürgeramtstermin be-
kommt.

BBZ: Wenn ich Bürger- 
meister:in von Berlin wäre und 
Geld hätte, würde ich ... ?

Bahar Haghanipour: Als 
Bürgermeisterin für Ber-
lin würde ich mehr Projek-
te finanzieren, die direkt bei  
den Menschen in  
der Stadt ankommen. Seien es 
Frauenberatungsstellen, die 
Stärkung von Behinderten- 
einrichtungen oder Housing  
First für obdachlose  
Menschen.

BBZ: Was bewegt Sie 
gerade besonders?

Bahar Haghanipour: Die Kri-
sen der letzten Jahre sind sicht-
bar. Lockdowns, Wirtschaftskri-
se, Inflation, Krieg, Energiekrise 
und der Nahost-Krieg verlan-
gen den Menschen viel ab. Sie 
gehen nicht spurlos an der Ge-
sellschaft vorbei. Ich bemerke 

zunehmen mehr Aggressivität 
und Angriffe auf uns Grüne 
oder auf marginalisierte Grup-
pen in unserer Gesellschaft. 
Das ist genau das Ergebnis, das 
Despoten glücklich macht und 
das macht mir Sorgen. Ich hof-
fe, dass wir mit mehr Empathie, 
Sachlichkeit und guter Politik 
wieder ein besseres Miteinan-
der hinkriegen.

Bahar Haghanipour für bürgernahe Projekte
BBZ - Serie
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Frage 1:	
Wie viele Bezirke hat Berlin?

L:	  10
B:	  12
M:	  14

Frage 2:	
Welches Wahrzeichen Berlins ist ein Symbol 
für die Wiedervereinigung?

E:	  Brandenburger Tor
G:	  Berliner Dom
U:	  Siegessäule

Frage 3:	
Welche bekannte Berliner Sehenswürdigkeit 
ist barrierefrei zugänglich?

F:	  Fernsehturm
R:	  Reichstagsgebäude
O:	  Aqua Dom

Frage 4:	
Wie heißt der Flughafen, der 2020 eröffnet 
wurde?

O:	  Tegel International Airport
L:	  Berlin Brandenburg Airport (BER:	
N:	  Tempelhof International

Frage 5:	
Wie viele Menschen mit Behinderung leben 
schätzungsweise in Berlin?

J:	  Etwa 100.000
I:	  Etwa 400.000
A:	  Etwa 700.000

Frage 3:	
Welches barrierefreie Angebot gibt es in 
vielen Berliner Museen?

D:	 Rollstuhlverleih für alle 
	 Besucher:innen
E:	 Gebärdensprachübersetzungen bei 
	 allen Ausstellungen
N:	 Tastführungen für blinde Menschen

Lösungswort:	 _	 _	 _	 _	 _	 _

W ie gut kennen Sie Berlin und andere Themen? Das können Sie hier herausfinden. 
Beantworten Sie die folgenden Fragen. Am Ende erhalten Sie hoffentlich das  

richtige Lösungswort.  Viel Spaß beim Rätseln!
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